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Informationen zum Antrag der Gütertransportversicherung 

1 Risikoträger 

Risikoträger ist die TVM verzekeringen N.V., Van Limburg Stirumstraat 250, NL-7901 AW Hoogeveen, eingetragen 

bei der Handelskammer Noord-Nederland, Nr. 53388992, vertreten durch den Vorstand,  

Vorstandvorsitzender: Ass.jur. A.P.J.C. Bos. Aufsichtsratsvorsitzender: M. Duvivier.  

2 Hauptgeschäftstätigkeit 

Die TVM verzekeringen N.V. betreibt in der Bundesrepublik Deutschland die Kfz-, Schutzbrief- und 

Transportversicherung. 

 

3 Widerrufsbelehrung und Widerrufsrecht: 

Sie können  

- Ihre Anforderung einer Versicherungsbestätigung zur Vorlage bei der Genehmigungsbehörde 

innerhalb von vierzehn Tagen nach deren Erhalt oder  

- Ihren Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages innerhalb von vierzehn Tagen nach Erhalt 

der Versicherungspolice ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) 

widerrufen.  

 

Die Frist beginnt, nachdem Sie die Versicherungspolice, die Vertragsbestimmungen einschließlich der 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Absätze 1 und 2 des 

Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung 

und die vorliegende Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 

die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

 

Der Widerruf ist zu richten an die TVM verzekeringen N.V., Van Limburg Stirumstraat 250, NL-7901 AC Hoogeveen 

oder an  TVM verzekeringen N.V., Postfach 130, NL-7900 AC Hoogeveen 

Telefax +31 (0)528 29 22 81, E-Mail: internationaldesk@tvm.de. 

 

Widerrufsfolgen: 

Im Falle des Widerrufs steht uns die nach unserem Tarif vorgesehene Prämie zeitanteilig nach der Anzahl der Tage 

bis zum Zugang des Widerrufs bei uns zu. Den Teil der Prämie, die auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 

entfällt, dürfen wir einbehalten. Wir berechnen Ihnen wie folgt die Prämie für die Zeit des Versicherungsschutzes: 

Anzahl der Tage, an dem Versicherung bestand X 1/360 der Jahresprämie, bzw. 1/30 der Monatsprämie. Die 

Erstattung zurückzuzahlender Prämien erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.  
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Haben Sie Ihr Widerrufsrecht wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einem mit dem Versicherungsvertrag 

zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen 

Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine von uns oder einem Dritten erbrachte Dienstleistung auf der 

Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und uns betrifft. Eine Vertragsstrafe aufgrund Ihres Widerrufs 

darf weder vereinbart noch verlangt werden.  

 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 

empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.  

 

Besonderer Hinweis zum Erlöschen des Widerrufsrechts: 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 

vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

4 Zuständigkeiten für Fragen und Beschwerden 

Wir möchten, dass Sie zufrieden sind! Sollten Sie irgendwelche Fragen oder Beanstandungen haben, dann richten 

Sie diese bitte an den Sie betreuenden Versicherungsvermittler, Telefon-Nummer und Anschrift laut 

Versicherungspolice, oder die TVM verzekeringen N.V., zu Händen des Vorstands, Postfach 130, NL-7900 AC 

Hoogeveen, E-Mail: beschwerden@tvm.eu, oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Telefon: 0228 4108-0, Telefax: 0228 4108-1550, E-Mail: poststelle@bafin.de. 

 

Selbstverständlich bleibt es Ihnen unbenommen, den Rechtsweg zu beschreiten. Das insoweit zuständige Gericht 

können Sie dem Abschnitt I der Allgemeinen Bedingungen für die VKH-Versicherung TVM entnehmen. 

5 Auskunfts- und Benachrichtigungspflicht sowie Pflicht zu wahrheitsgemäßen Angaben 

Versicherung setzt Vertrauen voraus - auf beiden Seiten! Bitte unterrichten Sie uns daher vollständig und 

wahrheitsgemäß über alle Umstände, die Auswirkungen auf das bei uns versicherte Risiko haben könnten. Dann 

finden wir auch eine Lösung!  

 

Bewusstes Verschweigen dagegen oder gar wahrheitswidrige Angaben können Ihren Versicherungsschutz 

gefährden. 

 

 

 

Hinweise zum Datenschutz 

 

Hinweise zum Datenschutz, die Datenschutz-Erklärung und die Einwilligungsklausel sowie weitere Hinweise und 

Belehrungen zum Datenschutz entnehmen Sie dem Merkblatt zum Datenschutz im Anhang 1. 
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Allgemeine Bedingungen für die Gütertransportversicherung  

GTV 01012020 

 

 

 

 

Präambel 

Die Gütertransportversicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags Bedingungen für die ‚Volle Deckung‘ 

und ‚Bestimmungen für die laufende Versicherung‘. 

 

Grundlagen der Versicherung 

Dieser Police liegen folgende Bedingungen als wesentliche Bestandteile zugrunde: 

 DTV-Güterversicherungsbedingungen 2000/2011 - Volle Deckung  

Musterbedingungen des GDV, August 2011 

 DTV-Güterversicherungsbedingungen 2000/2011 - Bestimmungen für die laufende Versicherung  

Musterbedingungen des GDV, Oktober 2012 

 

Wichtiger Hinweis zum Datenschutz: Der beigefügte Anhang 1 zum Thema Datenschutz ist immer wesentlicher 

Bestandteil der GTV und damit auch Bestandteil des geschlossenen Versicherungsvertrages. 

 

Definitionen/Begriffe 

 

 Sie als Versicherungsnehmer 

Sie als Versicherungsnehmer sind das in der Betriebsbeschreibung genannte Unternehmen.  

 Versicherter 

Ihr Auftraggeber, wenn Sie für fremde Rechnung eindecken 

 Wir als Versicherer 

TVM verzekeringen N.V. 
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Bedingungen für die Gütertransportversicherung 
 

DTV-Güterversicherungsbedingungen 2000/2011 

Volle Deckung  

Musterbedingungen des GDV, August 2011 

 

Inhaltsübersicht 

 

1 Interesse / Gegenstand der Versicherung 

2 Umfang der Versicherung 

3 Verschulden des Versicherungsnehmers 

4 Vorvertragliche Anzeigepflicht des 

Versicherungsnehmers 

5 Gefahränderung 

6 Änderung oder Aufgabe der Beförderung 

7 Obliegenheiten vor Schadeneintritt 

8 Dauer der Versicherung 

9 Lagerungen 

10 Versicherungssumme; Versicherungswert 

11 Police 

12 Prämie 

13 Versicherung für fremde Rechnung (für 

Rechnung, wen es angeht) 

 

14 Veräußerung der versicherten Sache 

15 Bestimmungen für den Schadenfall 

16 Andienung des Schadens, Verwirkung 

17 Ersatzleistung 

18 Rechtsübergang 

19 Abandon des Versicherers 

20 Sachverständigenverfahren 

21 Grenzen der Haftung 

22 Fälligkeit und Zahlung der Entschädigung 

23 Übergang von Ersatzansprüchen 

24 Verjährung 

25 Mitversicherung 

26 Schlussbestimmung 

 

 

1 Interesse / Gegenstand der Versicherung 

1.1 Versicherbares Interesse 

1.1.1 Gegenstand der Güterversicherung kann jedes in Geld schätzbare Interesse sein, das jemand daran hat, dass die Güter 

die Gefahren der Beförderung sowie damit verbundener Lagerungen bestehen. 

1.1.2 Versichert sind die im Vertrag genannten Güter und/oder sonstige Aufwendungen und Kosten. 

1.1.3 Außer und neben den Gütern kann insbesondere auch versichert werden das Interesse bezüglich 

 -  des imaginären Gewinns, 

 -  des Mehrwerts, 

 -  des Zolls, 

 -  der Fracht, 

 -  der Steuern und Abgaben 

 -  sonstiger Kosten. 

1.1.4 Der Versicherungsnehmer kann das eigene (Versicherung für eigene Rechnung) oder das Interesse eines Dritten 

(Versicherung für fremde Rechnung) versichern. Näheres regelt Ziffer 13. 

1.2 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine 

auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 

Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von 

Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften 

entgegenstehen.  
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2 Umfang der Versicherung beim Volle Deckung: 

2.1 Versicherte Gefahren und Schäden  

 Der Versicherer trägt alle Gefahren, denen die Güter während der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind, sofern nichts 

anderes bestimmt ist. 

 Der Versicherer leistet ohne Franchise Ersatz für Verlust oder Beschädigung der versicherten Güter als Folge einer 

versicherten Gefahr. 

2.2 Besondere Fälle 

2.2.1 Vorreise- oder Retourgüter 

 Vorreise- oder Retourgüter sind zu den gleichen Bedingungen versichert wie andere Güter. Die Verpflichtung des 

Versicherungsnehmers nachzuweisen, dass der Schaden während des versicherten Transports entstanden ist, bleibt 

unberührt. 

2.2.2 Beschädigte Güter 

 Sind die Güter bei Beginn der Versicherung beschädigt, so leistet der Versicherer für den Verlust oder die Beschädigung 

nur Ersatz, wenn die vorhandene Beschädigung ohne Einfluss auf den während des versicherten Zeitraums 

eingetretenen Schaden war. 

2.3 Versicherte Aufwendungen und Kosten 

2.3.1 Der Versicherer ersetzt auch 

2.3.1.1 den Beitrag zur großen Haverei, den der Versicherungsnehmer aufgrund einer nach Gesetz, den York Antwerpener 

Regeln, den Rhein-Regeln IVR oder anderen international anerkannten Haverei-Regeln aufgemachten Dispache zu 

leisten hat, soweit durch die Haverei-Maßregel ein versicherter Schaden abgewendet werden sollte. Übersteigt der 

Beitragswert den Versicherungswert und entspricht dieser der Versicherungssumme, so leistet der Versicherer vollen 

Ersatz bis zur Höhe der Versicherungssumme. Die Bestimmungen über die Unterversicherung sowie Ziffer 2.3.3 bleiben 

unberührt. 

 Im Rahmen dieser Bedingungen hält der Versicherer den Versicherungsnehmer frei von Ersatzansprüchen und 

Aufwendungen, die sich aus der vertraglichen Vereinbarung der Both-to-Blame-Collision-Clause ergeben; 

2.3.1.2 Schadenabwendungs-, Schadenminderungs-, Schadenfeststellungskosten, und zwar 

2.3.1.2.1 Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines versicherten Schadens, wenn der Schaden unmittelbar droht 

oder eingetreten ist, soweit der Versicherungsnehmer sie nach den Umständen für geboten halten durfte; 

2.3.1.2.2 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer beim Eintritt des Versicherungsfalls gemäß den Weisungen des 

Versicherers macht; 

2.3.1.2.3 Kosten der Ermittlung und Feststellung des versicherten Schadens sowie Kosten durch einen für diese Zwecke 

beauftragten Dritten, soweit der Versicherungsnehmer sie nach den Umständen für geboten halten durfte oder soweit 

er sie gemäß den Weisungen des Versicherers macht; 

2.3.1.3 die Kosten der Umladung, der einstweiligen Lagerung sowie die Mehrkosten der Weiterbeförderung infolge eines 

Versicherungsfalls oder versicherten Unfalls des Transportmittels, soweit der Versicherungsnehmer sie nach den 

Umständen für geboten halten durfte oder er sie gemäß den Weisungen des Versicherers aufwendet und diese Kosten 

nicht bereits unter Ziffer 2.3.1.2 fallen. 

2.3.2 Die Aufwendungen und Kosten gemäß Ziffern 2.3.1.2.1 und 2.3.1.2.2 hat der Versicherer auch dann zu tragen, wenn sie 

erfolglos bleiben.  

2.3.3 Die Aufwendungen und Kosten nach Ziffern 2.3.1.1 und 2.3.1.2 sind ohne Rücksicht darauf zu ersetzen, ob sie 

zusammen mit anderen Entschädigungen die Versicherungssumme übersteigen. 

2.3.4 Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass der Versicherer für die Entrichtung von Beiträgen zur großen Haverei 

die Bürgschaft oder Garantie übernimmt, den Einschuss zur großen Haverei vorleistet und den für Aufwendungen zur 

Schadenabwendung und -minderung sowie zur Schadenfeststellung erforderlichen Betrag vorschießt. 

2.4 Nicht versicherte Gefahren 

2.4.1 Ausgeschlossen sind die Gefahren 

2.4.1.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der 

feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer 

dieser Gefahren ergeben; 
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2.4.1.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl 

der daran beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen; 

2.4.1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand; 

2.4.1.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, biochemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als 

Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen; 

2.4.1.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung; 

2.4.1.6 der Zahlungsunfähigkeit und des Zahlungsverzuges des Reeders, Charterers oder Betreibers des Schiffes oder sonstiger 

finanzieller Auseinandersetzungen mit den genannten Parteien, es sei denn, dass 

 - der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die genannten Parteien oder den beauftragten Spediteur mit der Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns ausgewählt hat; 

 - der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte der Käufer ist und nach den Bedingungen des Kaufvertrags keinen Einfluss 

auf die Auswahl der am Transport beteiligten Personen nehmen konnte. 

2.4.2 Die Gefahren gemäß Ziffern 2.4.1.1 bis 2.4.1.3 sowie Ziffer 2.4.1.5 können im Rahmen der entsprechenden DTV-

Klauseln mitversichert werden. 

2.5 Nicht ersatzpflichtige Schäden 

2.5.1 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, verursacht durch  

2.5.1.1 eine Verzögerung der Reise; 

2.5.1.2 inneren Verderb oder die natürliche Beschaffenheit der Güter; 

2.5.1.3 handelsübliche Mengen-, Maß- und Gewichtsdifferenzen oder -verluste, die jedoch als berücksichtigt gelten, sofern 

hierfür eine Abzugsfranchise vereinbart ist; 

2.5.1.4 normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche Temperaturschwankungen; 

2.5.1.5 nicht beanspruchungsgerechte Verpackung oder unsachgemäße Verladeweise, es sei denn, der Versicherungsnehmer 

hat diese weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verschuldet. 

2.5.2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für mittelbare Schäden aller Art, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

2.6 Kausalität 

 Ist ein Schaden eingetreten, der nach den Umständen des Falles auch aus einer nicht versicherten Gefahr (Ziffern 2.4.1.1 

bis 2.4.1.3 sowie 2.4.1.6) oder Ursache (Ziffern 2.5.1.1 bis 2.5.1.4) entstehen konnte, hat der Versicherer den Schaden 

zu ersetzen, wenn er mit überwiegender Wahrscheinlichkeit durch eine versicherte Gefahr herbeigeführt worden ist. 

3 Verschulden des Versicherungsnehmers 

 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 

vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführt. 

4 Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers 

4.1 Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Vertrages alle für die Übernahme des Versicherungsschutzes 

gefahrerheblichen Umstände anzuzeigen und die gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder 

mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach dem der Versicherer ausdrücklich 

oder schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als gefahrerheblich. Wird der Vertrag von einem Vertreter des 

Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der 

Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt. 

4.2 Bei unvollständigen oder unrichtigen Angaben ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige deshalb unterblieben ist, weil der Versicherungsnehmer den Umstand infolge von 

grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf der Versicherer den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass die unvollständige oder unrichtige Angabe weder auf den Eintritt des 

Versicherungsfalls noch auf den Umfang der Leistungspflicht Einfluss gehabt hat. 

 Verweigert der Versicherer die Leistung, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Das Kündigungsrecht 

erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, zu welchem dem 

Versicherungsnehmer die Entscheidung des Versicherers, die Leistung zu verweigern, zugeht. 
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4.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn er die gefahrerheblichen Umstände oder deren unrichtige Anzeige 

kannte. 

 Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder 

von ihm noch von seinem Vertreter schuldhaft gemacht wurden. 

 Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen Umstände anhand schriftlicher, vom Versicherer gestellter Fragen 

anzuzeigen, kann sich der Versicherer wegen einer unterbliebenen Anzeige eines Umstands, nach dem nicht 

ausdrücklich gefragt worden ist, nur dann auf die Leistungsfreiheit berufen, wenn dieser Umstand vom 

Versicherungsnehmer oder dessen Vertreter arglistig verschwiegen worden ist. 

4.4 Bleibt der Versicherer mangels Verschulden des Versicherungsnehmers oder dessen Vertreters zur Leistung verpflichtet, 

gebührt dem Versicherer eine der höheren Gefahr entsprechende zu vereinbarende Zuschlagsprämie. Das Gleiche gilt, 

wenn bei Abschluss des Vertrages ein gefahrerheblicher Umstand schuldlos nicht bekannt war. 

4.5 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt 

unberührt. 

5 Gefahränderung 

5.1 Der Versicherungsnehmer darf die Gefahr ändern, insbesondere erhöhen, und die Änderung durch einen Dritten 

gestatten. 

5.2 Ändert der Versicherungsnehmer die Gefahr oder erlangt er von einer Gefahränderung Kenntnis, so hat er dies dem 

Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

5.3 Als eine Gefahränderung ist es insbesondere anzusehen, wenn 

 der Antritt oder die Vollendung des versicherten Transports erheblich verzögert wird; 

 von der angegebenen oder üblichen Transportstrecke erheblich abgewichen wird; 

 der Bestimmungshafen bzw. Zielflughafen     geändert wird; 

 die Güter an Deck verladen werden. 

5.4 Hat der Versicherungsnehmer eine Gefahrerhöhung nicht angezeigt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 

Leistung frei, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht beruhte weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 

oder die Gefahrerhöhung hatte weder Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls noch auf den Umfang der 

Leistungspflicht des Versicherers. 

5.5 Dem Versicherer gebührt für Gefahrerhöhungen eine zu vereinbarende Zuschlagsprämie, es sei denn, die 

Gefahrerhöhung war durch das Interesse des Versicherers oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst oder 

durch ein versichertes, die Güter bedrohendes Ereignis geboten. 

5.6 Ein Kündigungsrecht des Versicherers wegen einer Gefahränderung besteht nicht. 

6 Änderung oder Aufgabe der Beförderung 

6.1 Werden die Güter mit einem Transportmittel anderer Art befördert als im Versicherungsvertrag vereinbart oder werden 

sie umgeladen, obwohl im Versicherungsvertrag direkter Transport vereinbart ist, so ist der Versicherer von der 

Verpflichtung zur Leistung frei. Das Gleiche gilt, wenn ausschließlich ein bestimmtes Transportmittel oder ein bestimmter 

Transportweg vereinbart war. 

6.2 Die Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn nach Beginn der Versicherung infolge eines versicherten Ereignisses oder 

ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers die Beförderung geändert oder der Transport aufgegeben wird. Die 

Bestimmungen über die Gefahränderung sind entsprechend anzuwenden 

7 Obliegenheiten vor Schadeneintritt 

7.1 Transportmittel 

 Ist für die Beförderung der Güter kein bestimmtes Beförderungsmittel vereinbart, ist der Versicherungsnehmer, soweit 

er auf dessen Auswahl Einfluss hat, verpflichtet, Beförderungsmittel einzusetzen, die für die Aufnahme und Beförderung 

der Güter geeignet sind. 

 Seeschiffe gelten als geeignet, wenn sie zusätzlich die Voraussetzungen der DTV-Klassifikations- und Altersklausel 

erfüllen sowie – falls erforderlich – gemäß International Safety Management Code (ISM-Code) zertifiziert sind, oder wenn 

ein gültiges Document of Compliance (DoC) beim Eigner oder Betreiber des Schiffes vorliegt, wie es die SOLAS-

Konvention 1974 nebst Ergänzungen vorsieht. 
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7.2 Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen 

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese oder sonst vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vorsätzlich oder grob 

fahrlässig, ist der Versicherer von der Leistung frei, es sei denn, die Verletzung war nicht ursächlich für den Eintritt des 

Versicherungsfalls oder den Umfang der Leistungspflicht. 

 Bei Einsatz nicht geeigneter Beförderungsmittel sind die Transporte gleichwohl versichert, wenn der 

Versicherungsnehmer keinen Einfluss auf die Auswahl des Transportmittels hatte, bzw. den Spediteur oder den 

Frachtführer/Verfrachter mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes ausgewählt hat. Erlangt der 

Versicherungsnehmer Kenntnis von der mangelnden Eignung des Transportmittels, so hat er unverzüglich Anzeige zu 

erstatten und eine zu vereinbarende Zuschlagsprämie zu entrichten. 

8 Dauer der Versicherung 

8.1 Versicherungsschutz besteht von Haus zu Haus und beginnt, sobald die Güter am Absendungsort zur unverzüglichen 

Beförderung von der Stelle entfernt werden, an der sie bisher aufbewahrt wurden.  

8.2 Die Versicherung endet, je nachdem welcher Fall zuerst eintritt, 

8.2.1 sobald die Güter am Ablieferungsort an die Stelle gebracht sind, die der Empfänger bestimmt hat (Ablieferungsstelle); 

8.2.2 sobald die Güter nach dem Ausladen im Bestimmungshafen bzw. Zielflughafen an einen nicht im Versicherungsvertrag 

vereinbarten Ablieferungsort weiterbefördert werden, wenn durch die Änderung des Ablieferungsortes die Gefahr erhöht 

wird; 

8.2.3 mit dem Ablauf von 60 Tagen nach dem Ausladen aus dem Seeschiff im Bestimmungshafen bzw. aus dem Luftfahrzeug 

im Zielflughafen. Soweit das eigene Interesse des Versicherungsnehmers betroffen ist, endet die Versicherung nicht 

durch Ablauf der vereinbarten Frist, wenn der versicherte Transport nach dem Ausladen aus dem Seeschiff im 

Bestimmungshafen bzw. aus dem Luftfahrzeug im Zielflughafen durch ein versichertes Ereignis verzögert wurde und der 

Versicherungsnehmer die Verzögerung unverzüglich anzeigt. Dem Versicherer gebührt eine zu vereinbarende 

Zuschlagsprämie. 

8.2.4 bei Versendungen zu den Incoterms FOB oder CFR, wenn die Güter an Bord des Seeschiffes verstaut sind; 

8.2.5 mit dem Gefahrübergang, wenn die Güter wegen eines versicherten Ereignisses verkauft werden; 

8.2.6 sobald bei vom Versicherungsnehmer veranlassten Lagerungen der nach Ziffer 9.1 vereinbarte Zeitraum überschritten 

wird. 

9 Lagerungen 

9.1 Bei Lagerungen der Güter während der Dauer der Versicherung ist die Versicherung für jede Lagerung auf 60 Tage 

begrenzt. 

9.2 Ist die Lagerung jedoch nicht durch den Versicherungsnehmer veranlasst worden, bleibt die Versicherung nur dann über 

den in Ziffer 9.1 genannten Zeitraum bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er keine Kenntnis von 

der zeitlichen Überschreitung der Lagerdauer hatte oder nach kaufmännischen Grundsätzen keinen Einfluss auf die 

Dauer nehmen konnte. 

 Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis von der zeitlichen Überschreitung, so hat er dies dem Versicherer 

unverzüglich anzuzeigen. Dem Versicherer gebührt eine zu vereinbarende Zuschlagsprämie. 

 Bei See- und Lufttransporten findet Ziffer 8.2.3 ergänzend Anwendung. 

9.3 Bei den in Ziffern 9.1 und 9.2 genannten Fristen zählen der Tag der Ankunft und der der Abreise als zur Lagerung 

gehörend. 

10 Versicherungssumme; Versicherungswert 

10.1 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. 

10.2 Versicherungswert ist der gemeine Handelswert oder in dessen Ermangelung der gemeine Wert der Güter am 

Absendungsort bei Beginn der Versicherung, zuzüglich der Versicherungskosten, der Kosten, die bis zur Annahme der 

Güter durch den Beförderer entstehen, und der endgültig bezahlten Fracht. 

10.3 Interessen gemäß Ziffer 1.1.3 sind nur aufgrund besonderer Vereinbarung mitversichert und wenn sie in der 

Versicherungssumme bzw. dem Versicherungswert enthalten sind. Imaginärer Gewinn zugunsten des Käufers ist mit 10 

% des Versicherungswerts versichert. 

10.4 Für die separate Versicherung sonstiger Interessen sind Ziffer 10.1 und bei der Versicherung von Mehrwert darüber 

hinaus Ziffer 10.2 entsprechend anwendbar. 
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10.5 Ist durch Vereinbarung der Versicherungswert auf einen bestimmten Betrag (Taxe) festgesetzt, so ist die Taxe für den 

Versicherungswert maßgeblich. Der Versicherer kann jedoch eine Herabsetzung der Taxe verlangen, wenn die Taxe 

den wirklichen Versicherungswert erheblich übersteigt. Ist die Versicherungssumme niedriger als die Taxe, so haftet der 

Versicherer, auch wenn die Taxe herabgesetzt ist, für den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme 

zu der durch die Vereinbarung festgesetzten Taxe. 

  Bei der Versicherung sonstiger Interessen gilt diese Bestimmung entsprechend. 

11 Police 

11.1 Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf Verlangen eine von ihm unterzeichnete Urkunde über den 

Versicherungsvertrag (Police) auszuhändigen. 

11.2 Ist eine Police ausgestellt, so ist der Versicherer nur gegen Vorlage der Police zur Zahlung verpflichtet. Durch die Zahlung 

an den Inhaber der Police wird er befreit. 

11.3 Ist die Police abhanden gekommen oder vernichtet, so ist der Versicherer zur Zahlung verpflichtet, wenn die Police für 

kraftlos erklärt oder Sicherheit geleistet ist; die Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen. Das Gleiche gilt für 

die Verpflichtung des Versicherers zur Ausstellung einer Ersatzurkunde; die Kosten der Ersatzurkunde hat der 

Versicherungsnehmer zu tragen. 

11.4 Der Inhalt der Police gilt als von dem Versicherungsnehmer genehmigt, ohne dass es eines Hinweises auf die 

Rechtsfolgen bedarf, wenn der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach der Aushändigung widerspricht, Das 

Recht des Versicherungsnehmers, die Genehmigung wegen Irrtums anzufechten, bleibt unberührt. 

12 Prämie 

12.1 Die Prämie, einschließlich Nebenkosten und Versicherungsteuer, wird sofort nach Abschluss des Vertrages fällig. 

12.2 Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins und/oder der 

Zahlungsaufforderung (Prämienrechnung) erfolgt. 

12.3 Wird die Prämie schuldhaft nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer in Verzug, sobald ihm eine 

schriftliche Mahnung zugegangen ist. Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist 

von mindestens zwei Wochen setzen. 

12.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, so ist der Versicherer 

von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall vor der Zahlung eintritt. 

 Der Versicherer kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf von weiteren zwei 

Wochen noch immer in Verzug ist. Der Versicherer kann dennoch die vereinbarte Prämie verlangen. 

 Auf die in dieser Ziffer vorgesehenen Rechtsfolgen kann sich der Versicherer nur berufen, wenn der 

Versicherungsnehmer schriftlich darauf hingewiesen worden ist. 

13 Versicherung für fremde Rechnung (für Rechnung, wen es angeht) 

13.1 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für einen anderen, mit oder ohne 

Benennung der Person des Versicherten, schließen(Versicherung für fremde Rechnung). 

 Wird die Versicherung für einen anderen genommen, so ist, auch wenn der andere benannt wird, anzunehmen, dass 

der Vertragschließende nicht als Vertreter, sondern im eigenen Namen für fremde Rechnung handelt. 

 Wird die Versicherung für Rechnung "wen es angeht" genommen oder ist sonst aus dem Vertrag zu entnehmen, dass 

unbestimmt gelassen werden soll, ob eigenes oder fremdes Interesse versichert ist, so finden die Bestimmungen über 

die Versicherung für fremde Rechnung Anwendung, wenn sich ergibt, dass fremdes Interesse versichert ist. 

13.2 Die Rechte aus dem Vertrag stehen dem Versicherten zu. Die Aushändigung einer Police kann jedoch nur der 

Versicherungsnehmer verlangen. 

 Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers über seine Rechte nur verfügen und diese Rechte 

nur gerichtlich geltend machen, wenn er im Besitz einer Police ist. 

13.3 Der Versicherungsnehmer kann über die Rechte, die dem Versicherten aus dem Vertrage zustehen, im eigenen Namen 

verfügen. 

 Ist eine Police ausgestellt, so ist der Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherten zur Annahme der 

Zahlung sowie zur Übertragung der Rechte des Versicherten nur befugt, wenn er im Besitz der Police ist. 

 Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungsnehmer nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegenüber nachweist, 

dass der Versicherte seine Zustimmung zu der Versicherung erteilt hat. 
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13.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherten oder falls über das Vermögen des Versicherten das 

Insolvenzverfahren eröffnet ist, der Insolvenzmasse die Police auszuliefern, bevor er wegen der ihm gegen den 

Versicherten in Bezug auf die versicherte Sache zustehenden Ansprüche befriedigt ist. Er kann sich für diese Ansprüche 

aus der Entschädigungsforderung gegen den Versicherer und nach der Einziehung der Forderung aus der 

Entschädigungssumme vor dem Versicherten und dessen Gläubigern befriedigen. 

13.5 Der Versicherer kann gegen die Entschädigungsforderung eine Forderung, die ihm gegen den Versicherungsnehmer 

zusteht, insoweit aufrechnen, als sie auf der für den Versicherten genommenen Versicherung beruht. 

13.6 Kenntnis, Kennen müssen, Verhalten und/oder Verschulden des Versicherten und des Versicherungsnehmers stehen 

einander gleich. 

13.6.1 Auf die Kenntnis oder das Kennen müssen des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen 

geschlossen ist. Das gleiche gilt, wenn eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder 

nicht zumutbar war. 

13.6.2 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei der Schließung den 

Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, so braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen 

des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten zu lassen. 

13.7 Die Versicherung gilt nicht zugunsten des Verfrachters, des Frachtführers, des Lagerhalters oder Spediteurs. 

14 Veräußerung der versicherten Sache 

14.1 Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die während der 

Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des 

Versicherungsnehmers ein. 

 Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 

Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 

 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat. 

14.2 Ist eine Police ausgestellt worden, entfällt die Mithaftung des Erwerbers für die Zahlung der Prämie und Nebenkosten. 

Bei Ausstellung einer Police kann sich der Versicherer auch nicht auf Leistungsfreiheit gemäß Ziffer 12.4 wegen 

Nichtzahlung der Prämie berufen, es sei denn, dass der Erwerber den Grund für die Leistungsfreiheit kannte oder hätte 

kennen müssen. 

14.3 Wird die Entschädigungsforderung verpfändet, so findet die Bestimmung der Ziffer 14.2 Satz 2 zugunsten des 

Pfandgläubigers entsprechende Anwendung. 

14.4 Der Versicherer ist nicht berechtigt, das Versicherungsverhältnis wegen Veräußerung der versicherten Güter zu 

kündigen. 

14.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherer die Veräußerung anzuzeigen. 

14.6 Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Das Kündigungsrecht 

erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen 

der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

14.7 Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Ziffer 14.6 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie 

verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie besteht nicht. 

15 Bestimmungen für den Schadenfall 

15.1 Schadenanzeige 

 Der Versicherungsnehmer hat jedes Schadenereignis dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

15.2 Abwendung und Minderung des Schadens 

 Bei Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu 

mindern. Er hat dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen und solche Weisungen einzuholen, soweit die 

Umstände es gestatten. 

15.3 Anweisungen des Versicherers; Havariekommissar 

15.3.1 Der Versicherungsnehmer hat die Anweisungen des Versicherers für den Schadenfall zu befolgen, den in der Police 

oder im Versicherungszertifikat bestimmten Havariekommissar unverzüglich zur Schadenfeststellung hinzuzuziehen und 

dessen Havarie-Zertifikat dem Versicherer einzureichen. 
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15.3.2 Aus wichtigem Grund kann anstelle des vorgesehenen Havariekommissars der nächste Lloyd's Agent hinzugezogen 

werden. 

15.4 Auskunfterteilung 

 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls 

oder des Umfangs der Leistungspflicht erforderlich ist. Er ist verpflichtet, alle Beweismittel, die für die spätere Aufklärung 

des Schadenhergangs von Bedeutung sein können oder für die Geltendmachung von Regressansprüchen notwendig 

sind, zu beschaffen und sicherzustellen. 

15.5 Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffern 15.2 bis 15.4 genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob 

fahrlässig, ist der Versicherer ohne gesonderte Mitteilung dieser Rechtsfolgen an den Versicherungsnehmer von der 

Verpflichtung zur Leistung frei. Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 

weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 

Versicherers ursächlich war. 

15.6 Regresswahrung 

 Der Versicherungsnehmer hat im Schadenfall die Rückgriffsrechte gegen Dritte, die für den Schaden ersatzpflichtig sind 

oder sein können, zu wahren und zu sichern, sowie den Versicherer bei der Regressnahme zu unterstützen. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer insoweit 

leistungsfrei, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. 

16 Andienung des Schadens, Verwirkung 

16.1 Der Versicherungsnehmer hat einen versicherten Schaden dem Versicherer binnen 15 Monaten seit dem Ende der 

Versicherung und, wenn das Transportmittel verschollen ist, seit dem Ablauf der Verschollenheitsfrist schriftlich 

anzudienen. Durch die Absendung des Andienungsschreibens wird die Frist gewahrt. 

16.2 Der Entschädigungsanspruch des Versicherungsnehmers erlischt, wenn der Schaden nicht rechtzeitig angedient wird. 

17 Ersatzleistung 

17.1 Verlust der Güter 

 Gehen die Güter ganz oder teilweise verloren, werden sie dem Versicherungsnehmer ohne Aussicht auf 

Wiedererlangung entzogen oder sind sie nach der Feststellung von Sachverständigen in ihrer ursprünglichen 

Beschaffenheit zerstört, so kann der Versicherungsnehmer den auf sie entfallenden Teil der Versicherungssumme 

abzüglich des Wertes geretteter Sachen verlangen. 

17.2 Verschollenheit 

 Sind die Güter mit dem Transportmittel verschollen, so leistet der Versicherer Ersatz wie im Falle des Totalverlustes, es 

sei denn, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Verlust als Folge einer nicht versicherten Gefahr anzunehmen 

ist. Das Transportmittel ist verschollen, wenn vom Zeitpunkt seiner geplanten Ankunft 60 Tage, bei europäischen 

Binnenreisen 30 Tage, verstrichen sind und bis zur Reklamation keine Nachricht von ihm eingegangen ist. Kann die 

Nachrichtenverbindung durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg oder innere Unruhen gestört sein, so 

verlängert sich die Frist entsprechend den Umständen des Falles, höchstens jedoch auf sechs Monate. 

17.3 Beschädigung der Güter 

17.3.1 Werden die Güter oder Teile der Güter beschädigt, so ist der gemeine Handelswert und in dessen Ermangelung der 

gemeine Wert zu ermitteln, den die Güter im unbeschädigten Zustand am Ablieferungsort haben würden (Gesundwert), 

sowie der Wert, den sie dort im beschädigten Zustand haben. Ein dem Verhältnis des Wertunterschiedes zum 

Gesundwert entsprechender Bruchteil des Versicherungswertes gilt als Betrag des Schadens. 

17.3.2 Der Wert beschädigter Güter kann auch durch freihändigen Verkauf oder durch öffentliche Versteigerung festgestellt 

werden, wenn der Versicherer dies unverzüglich nach Kenntnis der für die Schadenhöhe erheblichen Umstände verlangt; 

in diesem Fall tritt der Bruttoerlös an die Stelle des Wertes der beschädigten Güter. Hat nach den Verkaufsbedingungen 

der Verkäufer vorzuleisten, so steht der Versicherer für die Zahlung des Kaufpreises ein, falls er den 

Verkaufsbedingungen zugestimmt hat. 

17.4 Wiederherstellung 

17.4.1 Im Falle von Beschädigung oder Verlust von Teilen der Güter kann der Versicherungsnehmer anstelle eines Teiles des 

Versicherungswertes Ersatz für die zum Zeitpunkt der Schadenfeststellung notwendigen Kosten der Wiederherstellung 

oder Wiederbeschaffung der beschädigten oder verlorenen Teile verlangen. 
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17.4.2 Der Versicherer leistet bei Beschädigung oder Verlust von Gütern, die Teil einer versicherten Sachgesamtheit sind, 

Ersatz wie im Fall des Totalverlustes, wenn eine Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht möglich oder sinnvoll 

ist. Restwerte werden angerechnet. 

17.4.3 Bei der Versicherung von gebrauchten Maschinen, Geräten, Apparaten, Fahrzeugen und deren Teilen ersetzt der 

Versicherer ohne Abzug „neu für alt“ die zum Zeitpunkt der Schadenfeststellung notwendigen Kosten der 

Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung, bei einem Zeitwert von weniger als 40 % jedoch höchstens den Zeitwert. 

17.5 Unterversicherung 

 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert, so ersetzt der Versicherer den Schaden und die 

Aufwendungen nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert. 

17.6 Verkauf der Güter vor Beendigung des versicherten Transports 

17.6.1 Wird nach dem Beginn der Versicherung der Transport aufgegeben oder aus einem anderen Grunde nicht vollendet, 

ohne dass der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei wird, so kann der Versicherer verlangen, dass unter 

seiner Mitwirkung der Versicherungsnehmer die Güter aus freier Hand oder im Wege öffentlicher Versteigerung verkauft, 

wenn die Güter ohne unverhältnismäßige Kosten oder innerhalb angemessener Frist nicht weiterbefördert werden 

können. Verlangt der Versicherer den Verkauf, so muss dieser unverzüglich erfolgen. 

17.6.2 Der Versicherungsnehmer kann im Falle des Verkaufs den Unterschied zwischen der Versicherungssumme und dem 

Erlös verlangen. Das gleiche gilt, wenn die Güter unterwegs infolge eines Versicherungsfalls verkauft werden müssen. 

17.6.3 Hat nach den Verkaufsbedingungen der Verkäufer vorzuleisten, so steht der Versicherer für die Zahlung des Kaufpreises 

ein, falls er den Verkaufsbedingungen zugestimmt hat. 

17.7 Nicht entstandenes Interesse; ersparte Kosten 

 Ist ein versichertes Interesse für imaginären Gewinn, Mehrwert, Zoll, Fracht oder sonstige Kosten bei Eintritt des 

Versicherungsfalls noch nicht entstanden, wird der darauf entfallende Teil der Versicherungssumme bei der Ermittlung 

des Schadens nicht berücksichtigt. Das gleiche gilt für Kosten, die infolge eines Versicherungsfalls erspart werden. 

17.8 Anderweitiger Ersatz 

 Der Versicherungsnehmer muss sich anrechnen lassen, was er anderweitig zum Ausgleich des Schadens erlangt hat. 

18 Rechtsübergang 

18.1 Verlangt der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme, so kann der Versicherer wählen, ob mit Zahlung der 

Versicherungssumme die Rechte an den Gütern oder auf die versicherten Güter auf ihn übergehen sollen oder nicht. 

Dieses Recht entfällt, wenn der Versicherer es nicht unverzüglich nach Kenntnis der Umstände des Versicherungsfalls 

ausübt. 

18.2 Wählt der Versicherer den Rechtsübergang, bleibt der Versicherungsnehmer verpflichtet, für die Minderung des 

Schadens zu sorgen, soweit der Versicherer dazu nicht imstande ist. Er hat dem Versicherer die zur Geltendmachung 

der Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die zum Beweise dienenden Urkunden auszuliefern oder 

auszustellen, sowie ihm bei der Erlangung und der Verwertung der Güter behilflich zu sein. Die Kosten hat der 

Versicherer zu tragen und auf Verlangen vorzuschießen. Der über die Versicherungssumme hinausgehende Teil des 

Netto-Verkaufserlöses ist dem Versicherungsnehmer zu erstatten. 

18.3 Gehen die Rechte nicht über, so erstattet der Versicherungsnehmer dem Versicherer den gemeinen Wert oder den 

Netto-Verkaufserlös wiedererlangter Güter. 

18.4 Der Übergang von Ersatzansprüchen gegenüber Dritten und das Recht des Versicherers zum Abandon bleiben 

unberührt. 

19 Abandon des Versicherers 

19.1 Der Versicherer ist nach dem Eintritt des Versicherungsfalls berechtigt, sich durch Zahlung der Versicherungssumme 

von allen weiteren Verbindlichkeiten zu befreien. 

19.2 Der Versicherer bleibt trotz der Befreiung zum Ersatz der Kosten verpflichtet, die zur Abwendung oder Minderung des 

Schadens oder zur Wiederherstellung oder Ausbesserung der versicherten Sache verwendet worden sind, bevor seine 

Erklärung, dass er sich durch Zahlung der Versicherungssumme befreien wolle, dem Versicherungsnehmer zugegangen 

ist; den verwendeten Kosten stehen solche versicherten Kosten gleich, zu deren Zahlung der Versicherungsnehmer sich 

bereits verpflichtet hatte. 
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19.3 Das Recht, sich durch Zahlung der Versicherungssumme zu befreien, erlischt, wenn die Erklärung dem 

Versicherungsnehmer nicht binnen einer Woche nach dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer von dem Versicherungsfall 

und seinen unmittelbaren Folgen Kenntnis erlangt hat, zugeht. 

19.4 Der Versicherer erwirbt durch die Zahlung keine Rechte an den versicherten Gegenständen. 

20 Sachverständigenverfahren 

 Bei Streit über Ursache oder Höhe des Schadens können beide Parteien deren Feststellung durch Sachverständige 

verlangen. 

20.1 In diesem Fall benennen beide Parteien unverzüglich je einen Sachverständigen. Jede Partei kann die andere unter 

Angabe des von ihr benannten Sachverständigen zur Benennung des zweiten Sachverständigen schriftlich auffordern. 

Wird der zweite Sachverständige nicht binnen vier Wochen nach Empfang der Aufforderung bestimmt, so kann ihn die 

auffordernde Partei durch die Industrie- und Handelskammer - hilfsweise durch die konsularische Vertretung der 

Bundesrepublik Deutschland - benennen lassen, in deren Bezirk sich die Güter befinden. 

20.2 Beide Sachverständige wählen vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen Dritten als Obmann. Einigen sie sich nicht, 

so wird der Obmann auf Antrag einer Partei oder beider Parteien durch die Industrie- und Handelskammer - hilfsweise 

durch die konsularische Vertretung der Bundesrepublik Deutschland -, in deren Bezirk sich die Güter befinden, ernannt. 

20.3 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen alle Angaben enthalten, die je nach Aufgabenstellung für eine 

Beurteilung der Ursache des Schadens und der Ersatzleistung des Versicherers notwendig sind. 

20.4 Die Sachverständigen legen beiden Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen vor. Weichen diese voneinander ab, so 

übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 

innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und legt seine Entscheidung beiden 

Parteien gleichzeitig vor. 

20.5 Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmanns tragen beide Parteien je zur Hälfte. Diese 

Regelung gilt auch, wenn sich die Parteien auf ein Sachverständigenverfahren einigen. Sofern der Versicherer das 

Sachverständigenverfahren verlangt, trägt er die Gesamtkosten des Verfahrens. 

20.6 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmanns sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie 

offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 

20.7 Wenn die Sachverständigen oder der Obmann die Feststellungen nicht treffen können oder wollen oder sie ungewöhnlich 

verzögern, so sind andere Sachverständige zu benennen. 

21 Grenzen der Haftung 

21.1 Der Versicherer haftet für den während der Dauer der Versicherung entstandenen Schaden nur bis zur Höhe der 

Versicherungssumme. 

21.2 Ziffer 21.1 gilt auch für jeden späteren Versicherungsfall. Sofern Entschädigungen zur Wiederherstellung oder 

Ausbesserung der beschädigten Güter geleistet sind oder Aufwendungen und Kosten nach Ziffern 2.3.1.1 und 2.3.1.2 

gemacht worden oder eine Verpflichtung des Versicherungsnehmers für derartige Aufwendungen entstanden sind, wird 

die Versicherungssumme nicht um derartige Leistungen und Verpflichtungen vermindert. 

21.3 Die Regelung der Ziffer 2.3.3 bleibt unberührt. 

22 Fälligkeit und Zahlung der Entschädigung 

22.1 Der Versicherer hat die Entschädigung binnen zwei Wochen nach ihrer abschließenden Feststellung zu zahlen. War 

eine endgültige Feststellung der Höhe des Schadens innerhalb eines Monats seit der Andienung des Schadens nicht 

möglich, so kann der Versicherungsnehmer eine Abschlagzahlung in Höhe des Betrages verlangen, der nach Lage der 

Sache mindestens zu zahlen ist. 

22.2 Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagzahlung verschiebt sich um den Zeitraum, um den die Feststellung der 

Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde oder der Höhe nach durch Verschulden des Versicherungsnehmers 

verzögert wurde. 

22.3 Die Entschädigungsleistung ist in der Währung der Versicherungssumme zu bewirken. 
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23 Übergang von Ersatzansprüchen 

23.1 Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch 

auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 

Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem 

Versicherer die zur Geltendmachung des Anspruchs erforderliche Auskunft zu erteilen und ihm die zum Beweise des 

Anspruchs dienenden Urkunden, soweit sie sich in seinem Besitz befinden, auszuliefern und ihm auch auf Verlangen 

eine öffentlich beglaubigte Urkunde über den Übergang des Anspruchs auszustellen; die Kosten hat der Versicherer zu 

tragen. 

 Im Fall der großen Haverei gilt Absatz 1 entsprechend. Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf die ihm zustehende 

Vergütung geht jedoch bereits mit seiner Entstehung auf den Versicherer über, soweit der Versicherer für Aufopferungen 

haftet. Übersteigt die Vergütung die vom Versicherer geleisteten Entschädigungen und Aufwendungen, so ist der 

Überschuss an den Versicherungsnehmer auszuzahlen. 

23.2 Kann von einem mit der Abwicklung des Transportes beauftragten Dritten Ersatz des Schadens nicht verlangt werden, 

weil dessen gesetzliche Haftung über das verkehrsübliche Maß hinaus durch Vertrag beschränkt oder ausgeschlossen 

ist, ist der Versicherer insoweit von der Verpflichtung zur Leistung frei. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 

auf die Beschränkung oder den Ausschluss der Haftung keinen Einfluss nehmen konnte. 

23.3 Auch nach dem Übergang des Regressanspruchs auf den Versicherer ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, für die 

Minderung des Schadens zu sorgen, gegebenenfalls durch die Zurückbehaltung von Geldleistungen wie der Fracht. Er 

hat den Versicherer bei der Geltendmachung des Anspruchs zu unterstützen und alle Nachrichten, Informationen und 

Belege, die der Durchsetzung des Regressanspruches dienlich sein können, unverzüglich dem Versicherer zu 

übergeben. Die Kosten hat der Versicherer zu tragen und auf Verlangen vorzuschießen. 

24 Verjährung 

24.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 

Jahres, in dem die Leistung verlangt werden kann, im Fall der großen Haverei mit dem Schluss des Jahres, in dem der 

Beitrag des Versicherungsnehmers durch eine den Anforderungen der Ziffer 2.3.1.1 entsprechende Dispache geltend 

gemacht wird. 

24.2 Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angedient worden, so ist die Verjährung bis zum Eingang 

einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt. 

25 Mitversicherung 

25.1 Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern übernommen sind, haften diese stets nur für ihren Anteil und nicht 

als Gesamtschuldner, auch wenn die Einzelpolice oder das Zertifikat von einem Versicherer für alle Versicherer 

gezeichnet ist. 

25.2 Die vom führenden Versicherer mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die Mitversicherer 

verbindlich. Dies gilt insbesondere zugunsten des Versicherungsnehmers für die Schadenregulierung. Der führende 

Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung der Mitversicherer, von denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt 

 zur Erhöhung des Policenmaximums; 

 zum Einschluss der gemäß Ziffern 2.4.1.1 bis 2.4.1.3 ausgeschlossenen Gefahren (siehe Ziffer 2.4.2); 

 zur Änderung der Policenwährung; 

 zur Änderung der Kündigungsbestimmungen. 

Fehlt die Zustimmung der beteiligten Versicherer, haftet der Führende aus einer ohne Einschränkungen abgegebenen 

Erklärung auch für die Anteile der Mitversicherer. 

25.3 Der führende Versicherer ist von den Mitversicherern bevollmächtigt, Rechtsstreitigkeiten in ihrem Namen zu führen. 

Dies gilt gleichermaßen für Prozesse vor den ordentlichen Gerichten und für Schiedsgerichtsverfahren. 

 Es wird jedoch auch ein nur gegen den führenden Versicherer wegen dessen Anteils erstrittenes Urteil oder ein nach 

Rechtshängigkeit geschlossener Vergleich oder ein solcher Schiedsspruch von den Mitversicherern als für sie verbindlich 

anerkannt. Sollte der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs- oder Revisionssumme nicht erreichen, so ist der 

Versicherungsnehmer auf Verlangen des führenden Versicherers oder eines beteiligten Versicherers verpflichtet, die 

Klage auf den zweiten, erforderlichenfalls auch auf einen dritten und weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe 

erreicht ist. Entspricht der Versicherungsnehmer diesem Verlangen nicht, so findet Satz 1 dieses Absatzes keine 

Anwendung. 
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25.4 Ein Führungswechsel ist von dem bisher führenden Versicherer den mitbeteiligten Versicherern unverzüglich schriftlich 

anzuzeigen. Die Mitteilung kann auch durch den Versicherungsnehmer erfolgen. Jeder mitbeteiligte Versicherer hat in 

diesem Fall das Recht, unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist den Versicherungsvertrag zu kündigen. Das 

Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung über den 

Führungswechsel ausgeübt wird. 

25.5 Erklärungen, die der Führende erhalten hat, gelten auch den Mitbeteiligten als zugegangen. 

26 Schlussbestimmung (Anzuwendendes Recht) 

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Bestimmungen für die laufende Versicherung (LV) 
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Präambel 

Diese ‚Bestimmungen für die laufende Versicherung‘ sind zusätzlich anwendbar auf die vorgenannten ‚Bedingungen für die 
Gütertransportversicherung‘. Falls Unterschiede zwischen den ‚Bestimmungen für die laufende Versicherung‘ und den 
‚Bedingungen für die Gütertransportversicherung‘ bestehen, sind allein die ‚Bestimmungen für die laufende Versicherung‘ 
maßgeblich. 
 

LV 1 Gegenstand der Versicherung 

1.1 Die Versicherung bezieht sich auf Güter aller Art oder alle Güter der im Vertrag bestimmten Art, die vom 

Versicherungsnehmer nach kaufmännischen Grundsätzen für eigene oder fremde Rechnung zu versichern sind. Nicht 

versichert sind daher solche Güter, die der Versicherungsnehmer ohne eigenes rechtliches oder wirtschaftliches Interesse 

nur deshalb zu versichern hat, weil er sich hierzu einem Dritten gegenüber, sei es auch gegen Entgelt, verpflichtet hat. 

1.2 Entsteht ein versicherbares Interesse nach Transportbeginn, besteht Versicherungsschutz zugunsten des 

Versicherungsnehmers im Rahmen dieses Vertrages, sofern ihm keine bereits eingetretenen Schäden und/oder 

gefahrerheblichen Umstände bekannt sind, die eine Anzeigepflicht begründen. 

1.3 Für andere als im Vertrag genannte Güter besteht Versicherungsschutz nur, wenn Prämien und Deckungsumfang vor 

Transportbeginn vereinbart worden sind. 

LV 2 Laufende Versicherung 

2.1 Durch den Abschluss der laufenden Versicherung wird der Versicherungsnehmer verpflichtet, sämtliche im Vertrag 

bezeichneten Transporte und Lagerungen gemäß Ziffer 3 zur Versicherung anzumelden. 

2.2 Der Versicherer ist verpflichtet, Versicherungsschutz für alle gemeldeten Transporte und Lagerungen zu den vereinbarten 

Bedingungen zu gewähren. 

LV 3 Deklarations- / Anmeldeverfahren 

3.1 Einzelanmeldung 

3.1.1 Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer unverzüglich sämtliche unter die laufende Versicherung fallenden 

Transporte und Lagerungen einzeln mit Angabe des Versicherungswertes. Dabei hat er das Gut, die Verpackungsart, das 

Transportmittel und den Transportweg zu bezeichnen, eine Verladung in Seeschiffsleichtern anzuzeigen sowie alle 

Umstände anzugeben, nach denen der Versicherer ausdrücklich gefragt hat. 

3.1.2 Rücktransporte infolge eines nach dieser Police versicherten Schadens müssen nicht deklariert werden. 
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3.1.3 Hat der Versicherungsnehmer die Anmeldung unterlassen oder fehlerhaft vorgenommen, so ist der Versicherer, von der 

Verpflichtung zur Leistung frei, ohne dass es einer Kündigung durch den Versicherer bedarf, es sei denn, dass der 

Versicherungsnehmer die Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmannes nicht verletzt hat und dass er die Anmeldung 

unverzüglich nach Entdeckung des Fehlers nachgeholt oder berichtigt hat. 

3.1.4 Verletzt der Versicherungsnehmer die Deklarationspflicht vorsätzlich, so kann der Versicherer den Vertrag fristlos 

kündigen. Dem Versicherer gebühren die Prämien, die ihm im Falle gehöriger Erfüllung des Vertrages bis zum 

Wirksamwerden der Kündigung zu zahlen gewesen wären. 

3.1.5 Sofern nichts anderes vereinbart ist, besteht Versicherungsschutz insbesondere für folgende Risiken nur bei vorheriger 

schriftlicher Vereinbarung: 

 Versicherung, unabhängig von der Gefahrtragung; 

 Lagerungen über die gemäß Ziffer 9.1 DTV-Güter 2000/2011 hinausgehende Dauer;  

 Mehrwert-, Konditions- und Summendifferenz-, Schutzversicherungen sowie die separate Deckung der in Ziffer 1.1.3 
DTV-Güter 2000/2011 genannten Interessen wie Zoll, Fracht usw.; 

 Ausstellungen, Messen und sonstige Veranstaltungen;  

 Aufenthalte und Lagerungen in Verpackungsbetrieben. 

3.2 Summarische Anmeldung 

3.2.1 Soweit vereinbart, ist der Versicherungsnehmer von der Pflicht zur Anmeldung der einzelnen Transporte und Lagerungen 

befreit. Er hat den Vereinbarungen entsprechend den versicherten Umsatz für Transporte und Lagerungen monatlich, 

vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich im Nachhinein zu melden. Die zu meldenden Umsätze können sich auch auf 

bestimmte Ländergruppen und sonstige Relationen beziehen. 

3.2.2 Die Vorschriften der Ziffern 3.1.2 bis 3.1.5 gelten entsprechend. 

3.2.3 Auf der Grundlage des geschätzten Jahresumsatzes kann der Versicherer die zu erwartende Jahresprämie als 

Vorausprämie zu Beginn der Versicherungsperiode verlangen. Nach Ablauf des Versicherungsjahres erfolgt eine 

Endabrechnung unter Verrechnung der Vorausprämie. 

LV 4 Maximum 

4.1  Höchstversicherungssumme 

4.1.1 Die vereinbarten Maxima sind die Höchstversicherungssummen. Übersteigt die Gesamtversicherungssumme aller unter 

diesem Vertrag versicherten Güter auf einem Transportmittel oder risikotechnisch getrennten Lager das Maximum, so 

vermindern sich die einzelnen Versicherungssummen im Verhältnis des Maximums zur Gesamtversicherungssumme. 

Unter risikotechnisch getrenntem Lager ist der hinsichtlich aller versicherten Gefahren baulich oder räumlich abgegrenzte 

Lagerkomplex zu verstehen. 

4.1.2 Die Bestimmung des Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn nach Beginn der Versicherung eine Zusammenverladung 

verschiedener Versendungen oder Bezüge auf ein Transportmittel oder eine Zusammenlagerung auf ein Lager durch 

Spediteure oder Transportunternehmen erfolgt, auf die der Versicherungsnehmer keinen Einfluss gehabt hat oder nehmen 

konnte. Gleiches gilt bei einer Zuladung oder Zulagerung an einem Umschlagplatz, die der Versicherungsnehmer nicht zu 

vertreten hat. 

 Die Überschreitung des Maximums ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

4.1.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden Aufwendungen und Kosten zusammen mit anderen Entschädigungen nur im 

Rahmen der vereinbarten Maxima ersetzt. Die Regelung der Ziffer 2.3.3 DTV-Güter 2000/2011 bleibt unberührt. 

4.2 Höchsthaftungssumme 

4.2.1 Soweit vereinbart, sind die vertraglich festgelegten Maxima Höchsthaftungssummen. In Fällen der Ziffer 3.2 gilt als 

Versicherungssumme der Versicherungswert im Sinne von Ziffer 10 DTV-Güter 2000/2011. 

4.2.2 Ziffern 4.1.2 und 4.1.3 gelten entsprechend. 

4.3 Begrenzung je Schadenereignis 

 Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt je Schadenereignis 1.000.000 €. 

 Mehrere Versicherungsfälle, die aus derselben Schadenursache in einem örtlich und zeitlich abgrenzbaren, 

ununterbrochenen Geschehensablauf entstehen, gelten als ein Schadenereignis. 

4.4 Begrenzung je Versicherungsjahr 

 Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt für alle Schadenereignisse eines Versicherungsjahres 2.000.000 €. 

LV 5 Prämie 
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5.1 Einzelanmeldung 

 Bei Einzelanmeldung werden die Prämien nach den im Vertrag vorgesehenen Prämiensätzen zuzüglich 

Versicherungsteuer und sonstiger Nebenkosten für den vereinbarten Zeitraum im Nachhinein in Rechnung gestellt. 

5.2 Summarische Anmeldung 

 Soweit vereinbart, stellt der Versicherer auf der Grundlage des geschätzten Jahresumsatzes eine jährliche Vorausprämie 

in Rechnung, in der die Prämien für die Mitversicherung der politischen Gefahren enthalten sind. 

 Nach Ablauf des Versicherungsjahres erfolgt eine Endabrechnung unter Verrechnung der Vorausprämie. 

5.3 Fälligkeit 

 Der Anspruch auf die Prämie entsteht mit dem Beginn der Versicherung und wird mit der Erteilung der Rechnung fällig. 

Die Prämie ist unverzüglich nach Erhalt der Prämienrechnung, spätestens innerhalb von 14 Tagen, zu zahlen. 

LV 6 Police 

6.1 Der Inhalt der laufenden Versicherung gilt als von dem Versicherungsnehmer genehmigt, wenn dieser nicht binnen eines 

Monats nach Aushändigung widerspricht. Die laufende Versicherung gilt nicht als Police im Sinne des Gesetzes und der 

DTV-Güter 2000/2011. 

6.2 Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf Verlangen eine von ihm unterzeichnete Urkunde für den einzelnen 

Transport (Einzelpolice, Zertifikat) auszuhändigen. Die Einzelpolice gilt als Police im Sinne des Gesetzes und der DTV-

Güter 2000/2011; jedoch finden die Bestimmungen über die Genehmigung des Inhalts der Police auf sie keine Anwendung. 

LV 7 Kündigung 

7.1 Zum Ablauf der Versicherungsperiode 

 Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf 

der Versicherungsperiode von einer der Vertragsparteien gekündigt worden ist. 

7.2 Im Schadenfall 

 Nach Eintritt eines Versicherungsfalls können beide Parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist 

schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens einen Monat nach dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung 

zugehen. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kündigt der Versicherungsnehmer, so 

kann er bestimmen, dass seine Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum 

Schluss der laufenden Versicherungsperiode. 

7.3 Bei Kriegszustand 

7.3.1 Bezieht sich die laufende Versicherung auch auf Transporte oder Lagerungen von, nach oder in eine(r) Region, die sich 

im Kriegszustand oder in kriegsähnlichem Zustand befindet, so kann der Versicherer den Versicherungsschutz für diese 

Region jederzeit mit einer Frist von einer Woche schriftlich kündigen. 

 Die Möglichkeit der Kündigung einzelner Gefahren (z. B. Krieg, Streik, Beschlagnahme) bleibt hiervon unberührt. 

7.3.2 Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von vier Wochen nach der Kündigung des Versicherers seinerseits den ganzen 

Vertrag mit einer Frist von einer Woche schriftlich kündigen. 

 

7.4 Wirksamwerden der Kündigung 

7.4.1 Die Versicherung von Gütern, die vor Wirksamwerden der Kündigung begonnen hat, bleibt bis zu dem Zeitpunkt in Kraft, 

der für das Ende des Versicherungsschutzes maßgeblich ist. 

7.4.2 Für lagernde Güter, ausgenommen transportbedingte Zwischenlagerungen, endet die Versicherung aufgrund der 

Kündigung am nächsten deklarierten Ablauftermin, spätestens einen Monat nach Kündigung. 

LV 8 Insolvenz des Versicherers 

 Wird über das Vermögen des Versicherers das Insolvenzverfahren eröffnet, endet das Versicherungsverhältnis mit Ablauf 

eines Monats seit der Eröffnung; bis zu diesem Zeitpunkt bleibt es der Insolvenzmasse gegenüber wirksam. 
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Anhang 1 Merkblatt zum Datenschutz 

 
Datenschutzerklärung, Datenschutzhinweise und Einwilligungserklärung  

Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt 

- für Ihren Besuch auf unserer TVM – Website, 
- wenn Sie von uns (TVM) Unterlagen erhalten, 
- wenn Sie mit uns als Versicherungsvermittler Kontakt haben, 

- wenn Sie mit uns als Versicherungsnehmer Kontakt haben, 
- wenn Sie mit uns als Geschädigter Kontakt haben und 
- in allen anderen Fällen eines geschäftlichen Kontaktes mit uns. 

 
Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung – Allgemeine Hinweise 

2. Begriffsbestimmungen 
3. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten im Sinne der EU – 

DSGVO 

4. Anlass, Zwecke und Umfang der Datenverarbeitung 
4.1      Mailverkehr und Kontaktformular 
4.2      Newsletter 
4.3      Informationsaustausch (Zentrale Hinweissysteme) 

5. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; 
Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die 

personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 
6. Rechtsgrundlagen für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten, z.B. bei und/oder nach 

dem Besuch der Website oder bei anderen Kontakten 
7. Datenschutzerklärung zum Thema „Erhebung und Speicherung von – auch personenbezogenen – Daten 

sowie Art und Zweck von deren Verwendung“ beim Besuch der Website 

8. Datenschutzerklärung zum Thema „Cookies, Tools und anderen Einrichtungen“ 
9. Datenschutzerklärung zum Thema “Weitergabe der Daten an Dritte durch Verwendung bestimmter 

Dienste und Funktionen“ 
10. Ihre Rechte als Betroffener einer personenbezogenen Datenverarbeitung 
11. Allgemeine Sicherheitshinweise zur Kommunikation im Internet 
12. Dauer der Speicherung und Löschung Ihrer Daten 
13. Datenübermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU / EWR 
14. Datenschutzerklärung und besondere Hinweise für Sie als unseren Kunden / Versicherungsnehmer für 

die Verarbeitung Ihrer Daten vom Eingang Ihres Antrages bis zur Abwicklung im Versicherungsfall 

15. Datenschutzerklärung und besondere Hinweise für das Verhältnis zwischen uns und dem 
Versicherungsvermittler 

16. Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Daten und Schweigepflichtentbindungserklärung 
17. Geltungsdauer und Geltungsbereich dieser Datenschutz-Erklärung sowie Aktualisierung 

 

 
1.    Einleitung – Allgemeine Hinweise 
Datenschutz ist Vertrauenssache, Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Der Schutz sowie die gesetzeskonforme 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ist uns daher ein wichtiges Anliegen. 
 

Die vorliegende Erklärung ist zunächst für Ihren Besuch auf der TVM – Website gedacht. Hier erläutern wir 
Ihnen, welche Daten auf unseren Webseiten erhoben werden und welche Daten wir wie verarbeiten und nutzen. 
Sie können die vorliegende Erklärung ausdrucken oder speichern, indem Sie die übliche Funktion Ihres 
Browsers nutzen.  
 
Sie erhalten die vorliegende Erklärung von uns aber auch als Anlage zu einem Analysebogen, zu einem 

Versicherungsantragsformular, zu einer Police oder zu einem Rahmenvertrag.  
 
Sofern wir mit Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Versicherungsvermittler in Kontakt treten, werden Sie die 
vorliegende Erklärung als Anlage zu einer Courtagevereinbarung erhalten. 

 
Schließlich erhalten Sie die vorliegende Erklärung, wenn Sie oder ein Bevollmächtigter von Ihnen mit uns 
anlässlich eines Schadenfalles in Kontakt tritt. 

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der EU – Datenschutz - Grundverordnung (im Folgenden: DS-GVO) und 
auch der einschlägigen nationalen Gesetze mit datenschutzrechtlichem Einschlag, insbesondere dem 
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Bundesdatenschutzgesetz (im Folgenden: BDSG). Datenschutz hat für unser Unternehmen höchste Priorität. 
Daher arbeiten wir nur mit Partnern zusammen, die gleichfalls ein entsprechend hohes Datenschutzniveau 
nachweisen. 
Ihre Daten erheben und verarbeiten wir nur dann, sofern Sie uns dafür eine ausdrückliche Einwilligung erteilt 
haben, oder sich dies aus einem geschlossenen Vertrag oder einer vorvertraglichen Maßnahme oder aufgrund 

einer Dienstleistungsbasis ergibt oder wenn die DS-GVO oder andere Gesetze dies gestatten oder gar 
verlangen. In keinem Fall veräußern wir Ihre Daten oder geben diese an nicht autorisierte Dritte weiter. 
Die für den Datenschutz in unserem Unternehmen Verantwortlichen haben zahlreiche technische und 
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über unsere Internetseite 
oder in unserem Unternehmen verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen, konkret um Ihre durch 
uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen Zugriff 
unberechtigter Personen zu schützen. Dies bedeutet, dass unser Unternehmen Ihre datenschutzrelevanten 

Angaben ausschließlich auf gesicherten Systemen in einem Mitgliedsstatt der Europäischen Union speichert. 
Zugriff darauf ist nur wenigen Befugten und besonderen datenschutzverpflichteten Personen möglich, die mit 
der technischen, administrativen oder nationalen Betreuung befasst sind. Dennoch können internetbasierte 

Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht 
gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene 
Daten auch auf alternativen Wegen an uns zu übermitteln. 

 
Gern informieren wir Sie im Folgenden über den Umgang mit Ihren Daten in unserem Unternehmen. Konkret 
möchten wir Sie an dieser Stelle darüber informieren wie, wann und welche Daten in welchem Umfang und zu 
welchem Zweck über unsere Internet-Auftritte oder bei einem anderen Kontakt erhoben, gespeichert und wie 
sie ggf. weiterverwendet, verarbeitet und ggf. genutzt werden. Ferner werden betroffene Personen mittels 
dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise und Datenschutzerklärungen geben den Stand der Gesetzgebung 

per 25. Mai 2018 wieder. Damit knüpfen wir an die seit diesem Tage europaweit gültige DS-GVO an. 
Wichtiger Hinweis: Der Nutzung von Kontaktdaten der uns als Verantwortliche treffenden Impressumspflicht 
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und/oder Informationsmaterialen 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte 

im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.  

 

 
2.    Begriffsbestimmungen 
Die Datenschutzerklärung unseres Unternehmens beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der DS-GVO verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung 

soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und 
verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. Wir 
verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 
 
a)    personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, 

die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 

Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 
 
b)    betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten 
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 
 
c)    Verarbeitung 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Dazu zählt das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die 

Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, die Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, 
der Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
 

d)    Einschränkung der Verarbeitung 
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre 
künftige Verarbeitung einzuschränken. 
 

e)    Profiling 
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Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese 
personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche 
Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, 
Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel 
dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

 
f)    Pseudonymisierung 
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die 
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen 
betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt 
werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die 
personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen 

werden. 
 
g)    Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch 

das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise 
können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
vorgesehen werden. 
 
h)    Auftragsverarbeiter 
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

 
i)    Empfänger 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt 

oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als 
Empfänger. 

 
j)    Dritter 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der 
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der 
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

 
k)    Einwilligung 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen 
bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

 

 
3. Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten im Sinne der DS 

– GVO 
 

a.  Verantwortliche(r) für die Datenverarbeitung 

Die vorstehende Datenschutz-Erklärung gilt für die Datenverarbeitung von TVM durch deren Verantwortliche. 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung  ist der  
 

Vorstandvorsitzende von TVM, Herr Ass.jur. A.P.J.C. Bos. 
 
Die Angaben zu den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung bei TVM im Sinne der EU - DSGVO finden Sie 
im übrigen in unserem Impressum. Der Data Protection Officer im Sinne der EU – DSGVO ist verantwortlich für 

die Leitung der Datenverarbeitung bei TVM.  

 
b. Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Wir haben für unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Diesen erreichen Sie unter der Mail-

Adresse:     privacy@tvm.nl 
 

mailto:privacy@tvm.nl
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Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an 
unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

4.    Anlass, Zwecke und Umfang der Datenverarbeitung 

Sie finden auf unseren Internetseiten zahlreiche Dienste und Informationen für Kunden und Interessenten zu 
unseren Versicherungsprodukten. Ihre personenbezogenen Daten erheben und verwenden wir grundsätzlich 
nur, soweit dies erforderlich ist, um eine funktionsfähige Website sowie die Darstellung unserer Dienste und 
Leistungen erforderlich ist. In der Regel erfolgt die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten von 

Ihnen nur nach Einwilligung von Ihnen als Nutzer. Nur dann, wenn eine vorherige Einholung der Einwilligung 
aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder wenn die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche 
Vorschriften auch ohne Einwilligung gestattet ist, erfolgt die Erhebung und Verarbeitung auch ohne Ihre 
ausdrückliche Einwilligung. 
 
Wenn Sie uns personenbezogene Daten über eine Webseite mitteilen (z.B. Ihren Namen, Ihre Adresse oder Ihre 

E-Mail-Adresse) werden wir diese Daten zur Korrespondenz mit Ihnen und für den Zweck verarbeiten, zu dem 

Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Außerdem werden wir diese personenbezogenen Daten 
gegebenenfalls z.B. für eine eventuelle Registrierung für einen geschlossenen Benutzerbereich sowie zur 
Überprüfung der Log-In-Daten oder zur Überprüfung von Tarifierungsmerkmalen nutzen. Darüber hinaus 
werden wir Ihre Daten für gelegentliche Angebote an Sie nutzen, damit wir Sie über neue Produkte oder 
Dienstleistungen und andere Sie eventuell interessierende Leistungen informieren können. Soweit dies 
gesetzlich geboten ist, werden wir Sie natürlich vorher um Ihre Einwilligung bitten. Wir verarbeiten Ihre Daten 
nur im rechtlich zulässigen Rahmen zum Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Wenn 

Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie dieser Nutzung jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft 
widersprechen und/ oder eine bereits erteilte Einwilligung widerrufen. 
 
Ihren Widerruf oder Ihren Widerspruch können Sie z.B. per E-Mail an  

                                                              beschwerden@tvm.nl  

senden. Sie werden auch bei der werblichen Ansprache auf Ihr gesetzliches Widerspruchsrecht hingewiesen. 
 
4.1    Mailverkehr und Kontaktformular 
Sofern Sie mit uns via E-Mail oder per Kontaktformular in Kontakt treten, werden wir die von Ihnen 
gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen speichern. 
 

4.2    Newsletter 
Sofern Sie sich für die Teilnahme an unserem Newsletter entscheiden, werden Sie uns Ihre E-Mail-Adresse 
mitteilen. Diese verwenden wir ausschließlich dafür, um Ihnen den Newsletter zuzusenden. Unser Newsletter 
enthält Informationen zu den Themen rund um die von uns angebotenen Versicherungsprodukte. Ihre E-Mail-
Adresse bleibt bei uns gespeichert, bis Sie sich wieder von unserem Newsletter abmelden. Eine Abmeldung ist 
jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im Newsletter oder eine entsprechende Mitteilung an uns möglich, 

gern auch per mail an die oben bereits genannte E-Mail-Adresse. Mit der Abmeldung widersprechen Sie der 
weiteren Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse. 

 
4.3    Informationsaustausch (Zentrale Hinweissysteme)                                                        
Wenn wir einen Antrag oder Schaden prüfen, kann es zur Risikobeurteilung, weiteren Aufklärung des 
Sachverhalts oder Verhinderung von Versicherungsmissbrauch notwendig sein, Anfragen an den zuständigen 
Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu 

beantworten. Die Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko-und Leistungsfalleinschätzung das 
Hinweis- und Informationssystem(HIS), das die informa HIS GmbH betreibt. Eine detaillierte Beschreibung des 
HIS finden Sie im Internet unter www.informa-his.de  
 
Die Meldung in das HIS und seine Nutzung erfolgen nur zu Zwecken, die mit dem System verfolgt werden 
dürfen, also nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. In diesen Fällen erfolgt die Datenübermittlung 
auf Grundlage einer allgemeinen Interessenabwägung. Nicht alle Unternehmen der TVM - Versicherungsgruppe 
nehmen am HIS teil. 

5.  Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der 

personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Abschluss des Vertrages; Verpflichtung der 
betroffenen Person,  personenbezo-gene Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der 
Nichtbereitstellung 

mailto:beschwerden@tvm.nl
http://www.informa-his.de/
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Grundsätzlich sollen Sie uns nur Daten mitzuteilen, die für den jeweiligen Zweck (z.B. Vertragsbegründung, 
Leistungs- oder Schadenbearbeitung) notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. wegen Vorgaben aus 
dem Geldwäschegesetz, Vorgaben aus dem Steuerrecht).  
Wir klären Sie hiermit darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich 
vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum 

Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es für einen Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine 
betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet 
werden müssen. Die betroffene Person könnte beispielsweise verpflichtet sein, uns personenbezogene Daten 
bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der 
personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen entweder nicht geschlossen 
oder – nach einem Abschluss – nicht durchgeführt werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener 
Daten durch den Betroffenen kann sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter 

klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung 
besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der 

personenbezogenen Daten hätte.  
Wenn wir Sie bitten, uns Daten freiwillig mitzuteilen, machen wir Sie darauf besonders aufmerksam. Falls es 
eine vertragliche oder gesetzliche Pflicht zur Mitteilung der Daten gibt und Sie dies verweigern, kann daraus 

folgen, dass wir den Vertrag nicht schließen können oder nicht zur Leistung verpflichtet sind. 
 
 
6.     Rechtgrundlagen für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten, z.B. bei  

 und/oder nach dem Besuch der Website oder bei anderen Kontakten 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für 
Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen.  

 
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine 
Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so 

beruht die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DS-GVO. Gleiches gilt für solche 
Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von 
Anfragen zu unseren Produkten oder Leistungen.  

 
Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert 
die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DS-GVO.  
 
In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um 

lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre 
beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Unternehmen verletzt werden würde und daraufhin sein 
Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein 
Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf  
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. d) DS-GVO beruhen.  
 

Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e) DS-GVO beruhen. Auf dieser 

Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst 
werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines 
Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht 
überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den 
Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein 
berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen 
ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). 

 
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO so besteht unser 
berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung in der Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des 
Wohlergehens all unserer Mitarbeiter, unserer Anteilseigner und der betroffenen Person, sofern diese ein Kunde 
unseres Unternehmens ist. 
 

 
7. Datenschutzerklärung zum Thema „Erhebung und Speicherung von - auch 

personenbezogenen - Daten sowie Art und Zweck von deren Verwendung“ beim Besuch der 
Website 

a)    Erhebung von Daten beim Besuch der Website 
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In der Regel können Sie unsere Website besuchen, ohne dass wir persönliche Daten von Ihnen benötigen. 
Allerdings erheben und speichern wir automatisch Log-Files-Informationen (Server-Log-Dateien), die Ihr 
Browser an uns übermittelt. Dies geschieht automatisch beim Aufrufen unserer Website durch den auf Ihrem 
Endgerät zum Einsatz kommenden Browser. Dieser sendet automatisch Informationen an den Server unserer 
Website. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Log-File gespeichert. Folgende Informationen 

werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:  
 
(1) Die verwendeten Browsertypen und Versionen,  
(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,  
(3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte 

Referrer),  
(4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden,  

(5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,  
(6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),  
(7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und  

(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere 
informationstechnologischen Systeme dienen. 
 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 
 
Die Rechtsgrundlagen für die vorstehend beschriebene Datenverarbeitung haben wir für Sie unter Ziffer 6 
zusammenfassend dargestellt. 
 
b)    Nutzung erhobener Daten beim Besuch der Website; Kategorien und/oder Empfänger sowie  
       Nutzung personenbezogener Daten 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht unser Unternehmen keine Rückschlüsse auf 
die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um  
 
(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,  

(2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,  
(3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer 

Internetseite zu gewährleisten sowie  

(4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen 
Informationen bereitzustellen. 
 

Zusammengefasst kann man sagen, dass diese anonym erhobenen Daten und Informationen durch unser 
Unternehmen einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet werden, den Datenschutz und die 
Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns 

verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden 
getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. 
 
Darüber hinausgehende personenbezogene Daten wie Ihren Namen, Ihre Anschrift, die Telefonnummer oder E-
Mailadresse werden nicht erfasst, sofern Sie dies nicht freiwillig im dafür vorgesehen Bereich (z.B. Kontakt-
Formular, Newsletter-Bestellung) der Website selbst angeben. 

 

Wir nutzen für den Betrieb unserer Internetseite Dienstleistungen von Drittanbietern. Wir versprechen Ihnen, 
dass wir Ihrer personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzliche 
berechtigt oder verpflichtet sind oder Sie uns vorher Ihrer ausdrückliche Einwilligung gegeben haben. 
 
Soweit wir zur Abwicklung von Verarbeitungsprozessen externe Dienstleister in Anspruch nehmen, werden wir 
die Bestimmungen des Datenschutzrechts einhalten. 
 

Die Rechtsgrundlagen für die vorstehend beschriebene Datenverarbeitung haben wir für Sie unter Ziffer 6 
zusammenfassend dargestellt. 
 
c)    Weitergabe personenbezogenen Daten beim Besuch der Website 
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich zum Zwecke 
der technischen Administration der Website und zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Anforderungen, also in der 

Regel zur Abwicklung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages oder zur Beantwortung Ihrer Anfragen.  
 
Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir nur nach ausdrücklicher Einwilligung und nur bis zu Ihrem 
eventuellen Widerspruch für Marketingzwecke (z.B. im Falle eines Newsletters). Eine Weitergabe, Verkauf oder 
sonstige Ermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, dass dies zum Zwecke 
der Vertragsabwicklung eines zwischen Ihnen und uns geschlossenen Vertrages erforderlich ist oder Sie 
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ausdrücklich eingewilligt haben. So kann es beispielsweise erforderlich sein, dass zur Bestellung von Produkten 
oder Dienstleistungen Ihre Anschrift und Bestelldaten an mit uns in Kontakt stehende Unternehmen oder Dritte 
weitergeleitet werden.  
 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken 

findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten an Dritte nur unter Beachtung der maßgeblichen 
Rechtsgrundlagen weiter. 
 
Die Rechtsgrundlagen für die vorstehend beschriebene Datenverarbeitung haben wir für Sie unter Ziffer 6 
zusammenfassend dargestellt. 
 
d)    Datenschutz bei Nutzung eines Kontaktformulars über die Website 
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen unter Umständen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der Website 
bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-Mailadresse erforderlich, 

damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beantworten zu können. Weitere Angaben 
können freiwillig getätigt werden. 
 

Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogen Daten werden nach 
Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht. 
 
Die Rechtsgrundlagen für die vorstehend beschriebene Datenverarbeitung haben wir für Sie unter Ziffer 6 
zusammenfassend dargestellt. 
 

e)    Dauer der Speicherung bei dem Besuch der Website 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich 
sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige 
Sitzung beendet ist. 
 
f)    Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den 

Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich für Sie als Nutzer keine 
Widerspruchsmöglichkeit. 
 
 
8.  Datenschutzerklärung zum Thema  „Cookies, (Tracking-) Tools und     anderen 

Einrichtungen“ 
a)    Einsatz von Cookies 

Wie bei den meisten Internetseiten setzen auch wir sogenannte Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine 
Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) 
gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, 
enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. 
 
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch 

eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer 
Identität erhalten. 
 
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu gestalten. 
So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website 
bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. 
 

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für 

einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite 
erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren 
und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen. 
 

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke 

der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem 
erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden 

nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht. 
 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass 
keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie 
angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle 
Funktionen unserer Website nutzen können. 
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Rechtsgrundlage für die Erhebung von Daten bei Verwendung von Cookies: 

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten 

Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DS-GVO erforderlich. 
 

b)    Analyse-Tools 
Soweit wir Analyse-Tools einsetzen, erhalten Sie dazu einen besonderen Hinweis.  

 

Ggf. setzen wir Google reCAPTCHA auf unserer Website ein. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).  
 

Mit reCAPTCHA soll überprüft werden, ob die Dateneingaben auf unserer Website (z.B. einem Kontaktformular) 

durch einen Menschen oder durch ein automatisiertes Programm erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das 
Verhalten des Websitebesuchers anhand verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt automatisch, sobald 

der Websitebesucher die Website betritt. Bei der Analyse wertet reCAPTCHA verschiedene Informationen aus 
(z.B. IP-Adresse, Verweildauer des Websitebesuchers auf der Website oder vom Nutzer getätigte 
Mausbewegungen). Die bei der Analyse erfassten Daten werden an Google weitergeleitet.  
 

Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollständig im Hintergrund. Websitebesucher werden nicht darauf hingewiesen, 

dass eine Analyse stattfindet.  
 

Rechtsgrundlage für die Erhebung von Daten bei Verwendung von Analyse-Tools: 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO. Der Websitebetreiber hat 
ein berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote vor missbräuchlicher automatisierter Ausspürung und vor 
Spam zu schützen.  

 
Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerklärung von Google entnehmen Sie 
folgenden Link: https://www.google.com/ints/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android/html. 

 

c)    Tracking-Tools 
Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen werden auf Grundlage des Art. 

6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden Tracking-Maßnahmen wollen wir 
eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Zum anderen 
setzen wir die Tracking-Maßnahmen ein, um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum 
Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne 
der vorgenannten Vorschrift anzusehen. 
 

Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den entsprechenden Tracking-Tools zu 
entnehmen. 
 
Rechtsgrundlage für die Erhebung von Daten bei Verwendung von Cookies: 

Die Datenverarbeitung erfolgt in diesen Fällen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO. 
 

d)    Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit    bei Cookies  
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite übermittelt. Daher 

haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der 
Einstellung in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. 
Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden 
Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website 
vollumfänglich genutzt werden. 
 
Die Übermittlung von Flash-Cookies lässt sich nicht über die Einstellungen des Browsers, jedoch durch 

Änderungen der Einstellung des Flash Players unterbinden. 
 
 
9.  Datenschutzerklärung zum Thema „Weitergabe der Daten an Dritte durch Verwendung 

bestimmter Dienste und Funktionen“ 
Um unsere Website für Sie als Nutzer so angenehm und komfortabel wie möglich zu gestalten, setzen wir 

vereinzelt Dienste externer Dienstleister ein. Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit, sich über die 
Datenschutzbestimmungen zum Einsatz und zur Verwendung der eingesetzten Dienste und Funktionen zu 
informieren, um ggfs. auch bei den Dienstleistern Ihre Rechte wahrnehmen zu können. 
 
 
 

https://www.google.com/ints/de/policies/privacy/
https://www.google.com/recaptcha/intro/android/html
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a)    Google Analytics 
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten nutzen wir Google 
Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. (https://www.google.de/ intl/de/about/) (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“). In diesem Zusammenhang werden 
pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies (siehe oben) verwendet. Die durch den Cookie erzeugten 

Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wie 
 

 Browser-Typ/-Version, 

 verwendetes Betriebssystem, 

 Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 

 Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 

 Uhrzeit der Serveranfrage, 

 
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die Informationen werden 

verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu 
erbringen. Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse 

mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine 
Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking). Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung der Browser-Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können. 
 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem 

Sie ein Browser-Add-on herunterladen und installieren: (https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 
 
Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können Sie die Erfassung 

durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf einen besonderen Link klicken. Es wird dann ein Opt-
out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-
out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen 

Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen. 
 
Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie etwa in der Google 
Analytics-Hilfe: (https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=de). 
 
Die Rechtsgrundlage für die hier beschriebenen Maßnahmen findet sich in Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO. 
 

b)    Google Adwords Conversion Tracking 
Um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unserer Website für 
Sie auszuwerten, nutzen wir ferner das Google Conversion Tracking. Dabei wird von Google Adwords ein Cookie 
(siehe oben) auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind. 

 
Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. 
Besucht der Nutzer bestimmte Seiten der Webseite des Adwords-Kunden und das Cookie ist noch nicht 

abgelaufen, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser 
Seite weitergeleitet wurde. 
 
Jeder Adwords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Webseiten von Adwords-
Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, 
Conversion-Statistiken für Adwords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. 

Die Adwords-Kunden er- fahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer 
mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten je- doch keine 
Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. 
 
Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie auch das hierfür erforderliche 
Setzen eines Cookies ablehnen, etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies 

generell deaktiviert. Sie können Cookies für Conversion-Tracking auch deaktivieren, indem Sie Ihren Browser 

so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden. Die Googles 
Datenschutzbelehrung zum Conversion-Tracking finden Sie hier 
(https://services.google.com/sitestats/de.html). 
 
Die Rechtsgrundlage für die hier beschriebenen Maßnahmen findet sich in Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO. 
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c)    Google Maps 
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
 

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese 
Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. 
 
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote 
und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. 
 

Die Rechtsgrundlage für die hier beschriebenen Maßnahmen findet sich in Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO. 
 
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
 
d)    Google web fonts  

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten sogenannte web fonts, die von Google 
bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten web fonts in Ihrem Browser 
cache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.  
 
Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu dem Server von Google aufnehmen. 
Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die 
Nutzung von Google web fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen ansprechenden Darstellung unserer 

Online-Angebote. Wenn Ihr Browser web fonts nicht unterstützt, wird er eine Standardschrift von Ihrem 
Computer benutzen. 
 
Weitere Informationen zu Google web fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in 

der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy. 
 
Die Rechtsgrundlage für die hier beschriebenen Maßnahmen findet sich in Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO. 

 
e)    YouTube 
Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, 
LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.  
 
Wenn Sie einer unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu 

dem Server von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Service mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie 
besucht haben.  
 
Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem 
persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account 
ausloggen.  

 

Die Rechtsgrundlage für die hier beschriebenen Maßnahmen findet sich in Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO. 
Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Onlineangebote. 
 
Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube 
unter:  https://www.google.de/ints/de/policies/privacy. 
 
 

10. Ihre Rechte als Betroffener einer personenbezogenen  Datenverarbeitung 
Nach Art. 15 DS-GVO i.V.m. § 34 BDSG haben Sie das uneingeschränkte Recht auf unentgeltliche Auskunft 
über Ihre durch uns gespeicherten Daten sowie nach § 35 BDSG das Recht auf Löschung oder Sperrung 
unzulässiger Daten oder das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten. 
 
Auf Ihren Antrag hin sind wir gern bereit, Ihnen mitzuteilen, ob und welche persönlichen Daten wir über Sie 

gespeichert haben. Wir werden alles uns mögliche unternehmen, um Ihre Daten zu aktualisieren und / oder zu 
berichtigen. Ihre Wünsche und Hinweise richten Sie bitte per e-mail unter Angabe Ihrer Postanschrift 
unmittelbar an unseren Datenschutzbeauftragten. 
 
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener im Sinne der DS-GVO und haben 
danach folgende Rechte: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://developers.google.com/fonts/faq
https://www.google.com/policies/privacy
https://www.google.de/ints/de/policies/privacy
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a)    Recht auf Bestätigung 
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob ihn betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in 

Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder an einen 
seiner Mitarbeiter wenden. 
 
b)    Recht auf Auskunft 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltlich 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu 

erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über 
folgende Informationen zugestanden: 
 

(1) die Verarbeitungszwecke, 
(2) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 
(3) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten 

offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder 
bei internationalen Organisationen, 

(4) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, 

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen 
diese Verarbeitung, 

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, 
(7) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle verfügbaren 

Informationen über die Herkunft der Daten, 
(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 

und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte 
Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die 
betroffene Person. 

 
Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein 
Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, steht der 
betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit 
der Übermittlung zu erhalten, Art. 46 DS-GVO. 
 

Möchte eine betroffene Person das vorstehend beschriebene Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
c)    Recht auf Berichtigung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger 

personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter 

Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener 
Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 
 
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder an einen Mitarbeiter wenden. 
 
d)    Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 

(1.)  Löschungspflicht 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit 
die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 
 

- Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für 
welche sie nicht mehr notwendig sind. 

- Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
Buchstabe a) DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a) DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
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- Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es 
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt 
gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

- Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
- Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 
- Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft 

gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 
 
Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von 
personenbezogenen Daten, die bei unserem Unternehmen gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich 
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder an den Verantwortlichen 

direkt wenden. Wir werden veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 
 
(2.) Information an Dritte 

Wurden die personenbezogenen Daten von unserem Unternehmen  öffentlich gemacht und ist unser 
Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten 
verpflichtet, so trifft unser Unternehmen  unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 

Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber 
in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Die 
Verantwortlichen unseres Unternehmens werden im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 
 

(3.)  Ausnahmen 
Das Recht auf Löschung besteht dann nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist: 
 

- Zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information. 

- Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 

übertragen wurde. 
- Aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. 

h) und i) sowie Art. 9 Abs. 3 DS-GVO. 
- Für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO, soweit das unter 
Abschnitt (2.) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 
- Zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 
e)    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu 

verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

 
- Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar für 

eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 
überprüfen. 

- Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen 
Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten. 

- Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, 

die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

- Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und 
es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der 
betroffenen Person überwiegen. 

 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die Einschränkung 
von personenbezogenen Daten, die in unserem Unternehmen gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich 
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder an die Verantwortlichen 
direkt wenden. Wir werden die Einschränkung der Verarbeitung unverzüglich veranlassen. 
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Begründung: Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen 
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines 
Mitgliedstaates verarbeitet werden. 

 
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den vorstehend beschriebenen Voraussetzungen 
eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 
 
f)    Recht auf Unterrichtung 
Wenn Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem 
Verantwortlichen geltend gemacht haben, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten offengelegt wurde, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung 
der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

 
Weiter steht Ihnen das Recht gegenüber dem Verantwortlichen zu, über diese Empfänger unterrichtet zu 
werden. 

 
g)    Recht auf Datenübertragbarkeit 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die 
betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten 

bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
lit. a) DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a) DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. 
b) DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht 
für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
 
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 

DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an 
einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht 
die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 
 
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person jederzeit an einen 
Mitarbeiter unseres Unternehmens oder an einen Verantwortlichen wenden. 

 
h)    Recht auf Widerspruch 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber in Art. 21 DS-GVO gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 
von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e) oder f) DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese 

Bestimmungen gestütztes Profiling. Im Falle einer Direktwerbung haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, 

das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 
 
Unser Unternehmen verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 

Verarbeitet unser Unternehmen personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die 
betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum 
Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 
Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber unserem Unternehmen der Verarbeitung für 
Zwecke der Direktwerbung, so wird unser Unternehmen die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese 
Zwecke verarbeiten. 

 
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei unserem Unternehmen zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 
DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im 
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 
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Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt per Mail an unser 
Unternehmen, an einen Mitarbeiter unseres Unternehmens oder an einen Verantwortlichen wenden. Der 
betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter 

Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 
 
i)    Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — 
einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche 
Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung  

 
(1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem 

Verantwortlichen erforderlich ist, oder  

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, 
zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten 
sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder  

(3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 
 

Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person 
und dem Verantwortlichen erforderlich oder (3) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen 
Person, trifft unser Unternehmen  angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die 
berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des 
Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf 

Anfechtung der Entscheidung gehört. 
 
Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, kann sie 
sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder an diese direkt 

wenden. 
 
j)    Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit 
zu widerrufen. 
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu 
jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder an diese direkt wenden. 
 

k)    Adressat des Widerrufes oder des Widerspruches  
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an  
 

beschwerden@tvm.de 
 
l)    Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde, Art. 77 DS-GVO 

Jeder Betroffene hat das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen, wenn er sich in 

seinen Rechten nach der DS-GVO, dem BDSG oder anderen nationalen Vorschriften des Datenschutzes verletzt 
sieht. Die Beschwerde kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde eingelegt werden, wo der Betroffene 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Aufsichtsbehörden sind verpflichtet, Maßnahmen zur Erleichterung der 
Einreichung von Beschwerden zu treffen, wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das auch 
elektronisch ausgefüllt werden kann. 
 
Beschwerden richten Sie bitte an die für unser Unternehmen zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde:  

 
Die/der Autoriteit Persoonsgegevens 
Anschrift: Postfach 93374 2509 AJ Den Haag, Telefon: +31 (0)88 18 05 250 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

11.    Allgemeine Sicherheitshinweise zur Kommunikation im Internet 

Wir treffen alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre 
personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So werden Ihre Daten in einer sicheren 
Betriebsumgehung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.  
 

Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der 
übermittelten Informationen nicht gewährleistet ist. Der Inhalt von E-Mails kann von Dritten eingesehen 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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werden. Das ist technisch nicht vollständig auszuschließen. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche 
Informationen ausschließlich über den Postweg zukommen zu lassen oder eine Verschlüsselungstechnik für 
Ihren E-Mailverkehr zu verwenden. 
 
Das Internet ist kein sicheres Medium. Anders als ein Telefongespräch über eine Telefonleitung kann eine 

Übermittlung von Daten im Internet durch unberechtigte Dritte leichter abgehört, aufgezeichnet oder sogar 
verändert werden. Unsere Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 
Inhalte, wie z.B. Bestellungen oder Anfragen, die Sie als Seitenbetreiber senden, eine SSL- (Secure Socket 
Layer) bzw. TLS-Verschlüsselung. Nach dem derzeitigen Wissensstand ist die damit mögliche Verschlüsselung 
von 256 Bit als sicher anzusehen. Dieses Sicherheitsniveau erreichen alle Browser der jüngeren Generation. 
Gegebenenfalls sollten Sie den Browser auf Ihrem PC aktualisieren. 
 

Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von http:// auch 
„https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbole in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL- bzw. TLS-
Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen 

werden.  
 
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre 

Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder 
gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der 
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
 
 
12.    Dauer der Datenspeicherung und Löschung Ihrer Daten 
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 

Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen 
oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen 
der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, 
wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine 

Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung 
besteht. 
 

 
13.    Datenübermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR 
Soweit wir personenbezogene Daten innerhalb der EU/EWR übermitteln, beachten wir die strengen rechtlichen 
Vorgaben.  
 
Sollte es erforderlich sein, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an Dienstleister in Drittstaaten 

außerhalb der EU/EWR, z.B. im Rahmen von IT-Leistungen, oder an Sachverständige. Insbesondere in den 
Fällen, bei denen das versicherte Risiko oder der Versicherungsnehmer sich in einem Drittstaat befindet, kann 
es erforderlich sein, Daten in den Drittstaat zu übermitteln (z.B. an Vermittler, andere Versicherer, 
Rückversicherer). 
 
Sofern wir Dienstleister einschalten, wählen wir dieser sorgfältig aus. Unsere Auswahl und die vertraglichen 

Vereinbarungen richten sich nach den gesetzlichen Regelungen. 

 
Darüber hinaus bestehen in bestimmten Fällen gesetzliche Meldeverpflichtungen, derentwegen wir Ihre Daten 
an Behörden und ähnliche Stellen in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR übermitteln müssen. Auch bei 
Rechtsstreitigkeiten mit Auslandsbezug kann eine solche Übermittlung notwendig sein (z.B. an Rechtsanwälte 
oder an Gerichte). 
 
Bei einer Übermittlung von Daten außerhalb der EU/EWR ist in der Regel eine Einwilligung von Ihnen 
notwendig. Sollte dies der Fall sein, holen wir im Einzelfall Ihre Einwilligung gesondert ein. 

14.    Besondere Hinweise für Sie als unseren Kunden /  Versicherungsnehmer für die Verarbeitung  

   Ihrer Daten vom Eingang Ihres Antrages bis zur Abwicklung im Schadenfall 

14.1   Einwilligungserklärung 

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach 

der DS – GVO und dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrags 

hinaus, endet jedoch - außer in der Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren 

jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, 
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kommt es unter Umständen nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise 

gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich 

zulässigen Rahmen, wie oben in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 

14.2   Schweigepflichtentbindungserklärung 

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim Arzt oder einem Rechtsanwalt einem 

Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In 

der Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine 

Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. 

14.3   Beispiele für die Datenverarbeitung und Datenübermittlung 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen, 

die ab Antragstellung und während der Laufzeit vorkommen können:. 

 

14.3.1  = Datenübermittlung an Rückversicherer 

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm 

übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im 

In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische 

Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Prämie, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und 

Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und 

Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. 

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 

entsprechende Daten übergeben. 

14.3.2  = Datenübermittlung an andere Versicherer 

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im 

Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen 

Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über 

gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um 

Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären 

oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, 

andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst 

bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei 

Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden 

Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des 

Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 

14.3.3  = Zentrale Hinweissysteme  

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren 

Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen 

Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu 

beantworten. Die Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und Leistungsfalleinschätzung das 

Hinweis- und Informationssystem, das derzeit die informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH (IRFP 

GmbH) betreibt. Nicht alle Unternehmen der TVM Versicherungsgruppe nehmen am Hinweis- und 

Informationssystem teil. Die Aufnahme in dieses Hinweis- und Informationssystem und dessen Nutzung erfolgt 

lediglich zu Zwecken, die mit dem System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen 

erfüllt sind. 

14.3.4  = Schaden 

Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft (HIS). An 

das HIS melden wir - ebenso wie andere Versicherungsunternehmen - erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die 

auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei 

Antragstellung oder im Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. Eine 

Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild 

mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob 

ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon einmal als gestohlen 
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gemeldet wurde. Aus diesem Grund melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, 

gestohlen worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen ohne Reparaturnachweis.  

Sollten wir Sie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall über die Einmeldung von uns 

benachrichtigt. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrags oder Regulierung eines 

Schadens richten wir Anfragen zur Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der 

Anfragen. Im Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum 

Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse 

speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann auch dazu kommen, dass 

wir Anfragen anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über Ihren 

Schadenfall geben müssen. Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-

irfp.de. 

14.3.5  = Rechtsschutz 

Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft (HIS). An 

das HIS melden wir - ebenso wie andere Versicherungsunternehmen - erhöhte Risiken. Verträge werden 

gemeldet, wenn ungewöhnlich häufig Rechtsschutzfälle gemeldet werden. Sollten wir Sie an das HIS melden, 

werden wir Sie darüber benachrichtigen. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines 

Versicherungsvertrags richten wir Anfragen zu Ihrer Person an das HIS und speichern die Ergebnisse der 

Anfragen. Erhalten wir einen Hinweis auf risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir von Ihnen 

zusätzliche Informationen zu dem konkreten Grund der Meldung benötigen. Eine detaillierte Beschreibung des 

HIS finden Sie im Internet unter www.informa-irfp.de. 

14.3.6 = Datenverarbeitung in und außerhalb der  Unternehmensgruppe 

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und andere 

Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien) oder Hilfeleistungen in z.B. einen 

Schutzbrief werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden 

Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen 

zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die 

Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse gegebenenfalls nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge 

mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der 

Verträge, gegebenenfalls Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen Antrags-, 

Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind so genannte 

Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von 

allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und 

bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in 

Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 

Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese 

Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 

werden, spricht das Gesetz auch hier von "Datenübermittlung", bei der die Vorschriften des BDSG zu beachten 

sind. Branchenspezifische Daten - wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten - bleiben dagegen unter 

ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen. 

 

Eine Datenübermittlung kann zwischen folgenden Unternehmen der TVM Versicherungsgruppe erfolgen: 

 Coöperatie TVM U.A. 

 TVM insurance, 

 TVM verzekeringen N.V., 

 TVM letselschaderegeling Europa B.V., 

 TVM letselschaderegeling Nederland B.V., 

 TVM letselschaderegeling België N.V., 

 TVM Schadenregulierung Deutschland GmbH, 

 TVM Versicherungsservice Deutschland GmbH, 

 TVM Règlements France SARL, 

 TVM intermediair B.V., 

 TVM brokerage N.V., 

 TVM volmachten B.V., 

 TVM diensten B.V., 
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 Stichting TVM veiligheidsplan. 

 

Weiterhin kann eine Datenübermittlung erfolgen mit: 

 spezialisierten Notfallzentralen  

 Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS) 

 Creditreform 

 FRISS 

 Sachverständigen und Gutachter 

 Bergungsunternehmen 

 Rechtsanwälte 

 

14.3.7 = Betreuung durch Versicherungsvermittler 

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer 

Versicherungsgruppe bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der 

Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinne sind neben 

Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei 

Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften und 

andere. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von 

uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags und 

Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Prämien, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 

Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen 

in der Personenversicherung können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. 

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten 

Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten 

informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine 

besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre 

Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. 

durch Kündigung des Vermittlervertrags oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; 

Sie werden hierüber informiert. Soweit Sie durch einen Versicherungsmakler betreut werden, richten sich Ihre 

Rechte und Pflichten, insbesondere die Dauer Ihrer Betreuung durch den Makler betreffend nach dem Inhalt des 

Maklerauftrags bzw. der Maklervollmacht. 

 

 

15.    Datenschutz-Erklärung und besondere Datenschutz-Hinweise nach der EU-Datenschutz- 

Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) für das Verhältnis  

zwischen TVM und dem Vermittler 

 

Vorab erfolgt ein wichtiger Hinweis für das Verhältnis TVM / Makler: 

Die vorliegende Datenschutzerklärung ist grundsätzlich für das Verhältnis zwischen TVM und den Kunden / 

Versicherungsnehmern formuliert. Sie gilt entsprechend aber auch für das hier zu beurteilende Verhältnis 

zwischen TVM als Versicherer und Ihnen als dem Versicherungsvermittler und Vertragspartner von 

TVM aus der vorliegenden Courtagevereinbarung.  

 

Zusätzlich zu den allgemeinen – vorstehenden – Erklärungen gelten für das Rechtsverhältnis zwischen Ihnen als 

Vermittler und uns als Versicherer die nachstehenden besonderen Hinweise. 

 

15.1 = Betreuungstätigkeit  als Versicherungsvermittler (=z.B. als   Versicherungsmakler) 

In den Versicherungsangelegenheiten Ihrer Kunden (z.B. unsere Versicherungsnehmer) sowie im Rahmen des 

sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Versicherungsgruppe bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie 

als Vermittler tätig, z.B. als Versicherungsmakler. Vermittler in diesem Sinne sind neben Einzelpersonen auch 

Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch 

Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften und andere. Um Ihre Aufgaben 

ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhalten Sie zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und 

Beratung notwendigen Angaben aus den Antrags-, Vertrags und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, 

Prämien, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von 
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Versicherungsleistungen. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung 

können an Sie als zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Sie als „unser“ Vermittler 

verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und 

Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Wie 

jeder Vermittler sind Sie gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen der EU – DS – GVO, des 

BDSG und die besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu 

beachten. Endet Ihre Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrags / der 

Courtagevereinbarung oder bei Pensionierung), werden Sie hierüber informiert.  

 

15.2 = Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zwecke der Verarbeitung) und auf Basis welcher  

 Rechtsgrundlagen?  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der DS-GVO, des BDSG sowie aller weiteren 

maßgeblichen Gesetze. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung der vertraglichen Vereinbarungen 

aus der geschlossenen Courtagezusage, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich – 

personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Presse, Internet, Handels-und 

Vereinsregister, IHK Vermittlerregister) zulässigerweise gewinnen. Darüber hinaus verarbeiten wir Daten die 

uns von anderen Unternehmen TVM – Versicherungsgruppe berechtigt übermittelt werden. 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie uns diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, 

die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung mit Ihnen und zur Erfüllung der damit 

verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind. Dies gilt auch für Daten, zu deren Erhebung wir 

gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir nicht in der Lage sein, einen Vertrag mit Ihnen zu 

schließen oder diesen durchzuführen. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie 

z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels-und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer 

Beratungspflicht.  

Rechtsgrundlage der Verarbeitung der Daten: 

Die Verarbeitung der Daten erfolgt zur Erbringung der vertraglichen Vereinbarungen aus der geschlossenen 

Courtagezusage oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Grundlage hierfür ist der Art. 6 Abs. 1 lit. 

b) DS-GVO. Der Zweck der Datenverarbeitung richtet sich in erster Linie nach den konkreten Aufgaben. Das 

sind die Erstellung von Vertrags-und Abrechnungsunterlagen, Zahlungen von Provisionen/Courtagen, 

Bearbeitung von Provisionsklärungen und TVM - internen Statistiken). 

Als Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. 

m. Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden 

wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber u.a. auf unserer Website zuvor informieren. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs.1 

lit. f  DS-GVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein zur: 

- Risiko-und Geschäftssteuerung 

- Optimierung unserer Geschäftsprozesse 

- Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten 

- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung 

von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können 

- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei Streitigkeiten 

- Gewährleistung der Haus-, Anlagen-und IT-Sicherheit sowie des IT-Betriebs einschließlich Tests (sofern 

nicht bereits für die Vertragsdurch-führung erforderlich) 

- Videoüberwachung zur Wahrung des Hausrechts 

- Einholung von Wirtschaftsauskünften 

 

15.3 = Beispiele für die Datenverarbeitung und Datenübermittlung 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen, 

die ab Antragstellung und während der Laufzeit vorkommen können. Um Wiederholungen zu vermeiden, 

verweisen wir Sie dazu auf unsere Hinweise gegenüber unseren Kunden in der vorliegenden 

Datenschutzerklärung bei Ziffer 14.3.1 bis 14.3.7 
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16. Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Daten und  

            Schweigepflichtentbindungserklärung 

Unter Umständen ist es für uns notwendig, Ihre Gesundheitsdaten und weitere, besonders geschützte 

personenbezogene Daten, die zum Teil dem Schutz des § 203 StGB unterfallen, zu erheben und zu verarbeiten. 
Um mehr Transparenz für Sie zu schaffen, ist zwischen den obersten Datenschutzaufsichtsbehörden und 
Vertretern der Versicherungswirtschaft eine neue Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung 
abgestimmt worden, die ab dem 01.01.2013 gilt.  
Durch diese Erklärung wird ein optimierter und dadurch noch effektiverer Schutz Ihrer Daten gewährleistet. 
Nach Absprache mit den Datenschutzaufsichtsbehörden ist diese neue Einwilligungs- und 

Schweigepflichtentbindungserklärung auch rückwirkend auf bereits bestehende Versicherungsverträge, die vor 
dem 01.01.2013 abgeschlossen wurden, anzuwenden. 
Im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag die 

folgende Einwilligungserklärung nach der DS-GVO und dem BDSG aufgenommen worden: 

1) Ich willige ein, dass die Versicherer der TVM Versicherungsgruppe meine Daten, soweit sich diese aus den 

Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung ergeben (z. B. Versicherungsfälle, Risiko- oder 

Vertragsänderungen), im erforderlichen Umfang 

a) zur Beurteilung des Risikos sowie zur Abwicklung der Rückversicherung an die Rückversicherer und 

b) zur Beurteilung des Risikos sowie zur Abwicklung von Ansprüchen an andere Versicherer und/oder an 

den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) auch zur Weitergabe an die GDV 

Dienstleistungs-GmbH & Co. KG sowie an andere Versicherer übermitteln. 

2) Ich bin damit einverstanden, dass die Versicherer der TVM Versicherungsgruppe bei anderen Versicherern, 

zu denen ich Vertragsbeziehungen unterhalte oder unterhalten habe, die zur Beurteilung des Risikos oder 

zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrags erforderlichen Auskünfte einholen und übermittelt bekommen. 

3) Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der TVM Versicherungsgruppe meine allgemeinen Antrags-, 

Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an die für mich zuständigen 

Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner 

Versicherungsangelegenheiten dient. 

4) Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die Vermittler meine 

allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in 

sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. 

5) Ich kann der Verarbeitung oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder 

der Markt- oder Meinungsforschung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.  

6) Außerdem bin ich damit einverstanden, dass die Versicherer der TVM Versicherungsgruppe 

meine Daten anhand der Sanktionslisten kontrolliert. Sanktionslisten sind alle von den 

niederländischen und/oder deutschen Behörden, der Europäischen Union, den Vereinigten 

Nationen oder Vereinigten Staaten von Amerika erstellte Listen von Personen, Staaten, Sachen 

und Organisationen, die Sanktionen unterliegen. 

 

Diese Erklärung gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrags hinaus, endet jedoch - außer in der 

Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die 

Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umständen nicht zu 

einem Vertragsabschluss. 

 
Die neue Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung hat keinen Einfluss auf den Leistungsumfang 

Ihres bestehenden Versicherungsvertrages und ersetzt die bisher verwendeten Einwilligungs- und 
Schweigepflichtentbindungserklärungen. 
 
 
17. Geltungsdauer und Geltungsbereich dieser Datenschutz-Erklärung sowie Aktualisierung 
 
Geltungsdauer: 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand 01.01.2020. 
Wenn wir als TVM neue Produkte oder Dienstleistungen einführen, Internet-Verfahren ändern, wenn es neue 

rechtliche Vorgaben geben sollte oder wenn sich die Internet- und EDV-Sicherheitstechnik fortentwickelt, 
werden wir die "Datenschutz-Erklärung" aktualisieren. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, die vorstehende 
Erklärung nach Bedarf zu ändern. Solche Änderungen werden wir an dieser Stelle veröffentlichen.  
Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website von TVM unter 

https://www.tvm.nl/privacy-statement-tvm von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 
 

https://www.tvm.nl/privacy-statement-tvm
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Geltungsbereich: 
Die vorliegende Datenschutzerklärung soll den Nutzer dieser Website nach den Vorschriften der DS-GVO, dem 
BDSG, dem Telemediengesetz (im folgenden: TMG) und allen anderen rechtlichen Vorschriften zum Schutze 
von Daten über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und die Verwendung personenbezogener 
Daten durch die Verantwortlichen für die hier aufgerufene Website informieren.  
 


